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Zum Ende des Jahres möchte ich 
dieses Editorial dazu nutzen, all 
unseren Leserinnen und Lesern 

sowie unseren Partnern meine besten 
Wünsche auf Erfolg und gute Entwick-
lungen auszusprechen. In 2017 ist es 
uns erneut gelungen, neue Horizonte 
zu erschließen, unsere Tätigkeiten 
weiter auszuweiten und gleichzeitig 
Errungenschaften zu konsolidieren. 
Dies ist das Ergebnis einer internen 
Dynamik, die sich momentan in unse-
ren Beziehungen mit dem Golf-Koope-
rationsrat und zu unseren Partnern 
der staatlichen Eisenbahnverwaltung 
Chinas entfaltet.

Das der Organisation entgegenge-
brachte Interesse beruht u. a. auch 
auf unserer Partnerschaft mit der 
Eisenbahnagentur der Europäischen 
Union (ERA). Das Konzept der über die 
Europäische Union hinausgehenden 
Interoperabilität muss sich auf solide 

und gemeinsame Grundlagen stützen, 
damit regionale Einheiten ins COTIF 
integriert werden können. Dies ist das 
Thema eines Artikels dieser Ausgabe. 
Weitere Partnerschaften bilden sich. 
Wir haben mit der Weltzollorganisa- 
tion eine gemeinsame Absichtserklä-
rung unterzeichnet, mit der wir Fragen 
zum Zolltransit effizienter werden an-
gehen können.

Für 2018 wünsche ich mir, dass unse-
re Öffnungs- und Entwicklungsbemü-
hungen weiteren Schwung verliehen 
bekommen.

Schließen möchte ich mit einer ganz 
persönlichen Würdigung Frau Ham-
merschmiedovás, die die Organisa-
tion zum Jahresende verlassen wird. 
Ohne sie wird die OTIF nicht mehr die-
selbe sein.

François Davenne

EDITORIAL 
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2018 – AUSWEITUNG DES TRAININGSPROGRAMMS IM SEKRETARIAT

Den Mitarbeitern der zuständi-
gen Behörden der Mitgliedstaa-
ten oder zukünftigen Mitglie-

dern wird im Rahmen des Programms 
angeboten, zwei bis sechs Monate 
im Sekretariat zuzubringen. Die Prak-
tikanten werden in die alltäglichen 
Arbeiten integriert, können Fragen 
stellen und durch die Arbeit an ihrem 
eigens zugewiesenen Projekt lernen.  

Jedem Praktikanten wird die Möglich-
keit gegeben, entweder an einer Ar-
beitsgruppentagung (z. B. WG TECH) 
oder an der Tagung eines Ausschus-
ses der OTIF (z. B. Fachausschuss 
für technische Fragen - CTE) teilzu-
nehmen.

Über die Partnerschaften des Sekre-
tariates der OTIF können die Prakti-
kanten zudem an Seminaren oder Ta-
gungen teilnehmen, die von anderen 
Organisationen, Institutionen oder 
Behörden organisiert werden, wie der 
Eisenbahnagentur der Europäischen 
Union, dem Bundesamt für Verkehr 
der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft oder dem Binnenverkehrsaus-
schuss der Wirtschaftskommission 
für Europa der Vereinten Nationen.

Der zugleich praktische und theoreti-
sche Inhalt der Ausbildung sieht vor, 
dass die Praktikanten in Berichtform 
eine Bestandsaufnahme des Eisen-
bahnsektors und des Eisenbahn-
rechts in ihrem Land erstellen und 
sich dabei auf die Umsetzung des 
Übereinkommens über den internati-
onalen Eisenbahnverkehr und seiner 
Anhänge konzentrieren.

Seit 2015 liegt der Schwerpunkt des 
Programms hauptsächlich auf den 
technischen Anhängen des COTIF. 
Die Mitgliedstaaten der OTIF haben 

jedoch angeregt, auch andere Berei-
che des COTIF mit ins Programm auf-
zunehmen.

Zwischen April 2015 und April 2017 
hat das Sekretariat fünf Praktikan-
ten aus der Türkei, Montenegro und 
Serbien aufgenommen. Ihre Erfah-
rungsberichte sind durchweg positiv, 
sowohl in Bezug auf das erworbene 
Wissen als auch in Bezug auf denen 
ihnen im Sekretariat zugewiesenen 
Platz.

 „Mir wurde die Möglichkeit gegeben, 
Teil dieses tollen Teams aus Experten 
unter der Leitung von Bas Leermakers 
zu sein, mit dessen Hilfe ich ein um-
fassendes Bild der Eisenbahnprozesse 
und des für die korrekte Anwendung 
des COTIF nötigen Wissens erlangen 
konnte.“ Jana Cirković, Zeitschrift Nr. 
2-2017, Seite 5. 

„(...) Daher war einer der Gründe für 
meine Bewerbung zu dem Programm 

die Möglichkeit, mit der Arbeit der OTIF 
vertrauter zu werden und mithilfe der 
Experten des Sekretariates ein besse-
res Verständnis der praktischen An-
wendung des COTIF zu erlangen und 
detaillierte Aspekte von Relevanz für 
Montenegro herauszufiltern. (...) Aus 
diesem Grund wurde das Programm 
vom montenegrinischen Ministerium 
als gutes Mittel zur Intensivierung der 
Zusammenarbeit mit der OTIF aner-
kannt (...). Insgesamt bewerte ich mei-
ne Erfahrung im Sekretariat der OTIF 
als sehr positiv und möchte mich bei 
allen Mitarbeitern für ihre Unterstüt-
zung und die Beantwortung all meiner 
Fragen und Zweifel ganz herzlich be-
danken.“ Milena Milacic, Zeitschrift 
Nr. 4-2016, Seite 5.

Alle übrigen Erfahrungsberichte kön-
nen Sie nachlesen in Zeitschrift 
Nr. 2-2016, Seite 5, Zeitschrift Nr. 
3-2015, Seite 6 und Zeitschrift Nr. 
2-2015, Seite 8.

Seit 2015 empfängt das Sekretariat Experten aus den Nicht-EU-Mitgliedstaaten der OTIF. Als 
Praktikanten haben diese Experten dann über mehrere Monate die Möglichkeit, ihre Kompe-
tenzen weiterzuentwickeln und an der Umsetzung des COTIF mitzuwirken. Nun soll das Pro-
gramm auf Experten aus Staaten ausgeweitet werden, die noch nicht Mitglied der OTIF sind.
Geschichte eines Erfolgsprogramms.

| OTIFNEWS

http://otif.org/fileadmin/new/5-Media/5B-Bulletin/2017/Bulletin_2_2017_DE.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/5-Media/5B-Bulletin/2017/Bulletin_2_2017_DE.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/5-Media/5B-Bulletin/2016/Bulletin4_-_DE_-_2016_-_Final.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/5-Media/5B-Bulletin/2016/Bulletin4_-_DE_-_2016_-_Final.pdf
http://otif.org/fileadmin/user_upload/otif_verlinkte_files/08_Presse/Bulletin/2016/Bulletin2_-_DE_-_2016_-_Final.pdf
http://otif.org/fileadmin/user_upload/otif_verlinkte_files/08_Presse/Bulletin/2016/Bulletin2_-_DE_-_2016_-_Final.pdf
http://otif.org/fileadmin/user_upload/otif_verlinkte_files/08_Presse/Bulletin/2015/Bulletin_-_DE_-_2015.pdf
http://otif.org/fileadmin/user_upload/otif_verlinkte_files/08_Presse/Bulletin/2015/Bulletin_-_DE_-_2015.pdf
http://otif.org/fileadmin/user_upload/otif_verlinkte_files/08_Presse/Bulletin/2015/Bulletin_2_2015_DE.pdf
http://otif.org/fileadmin/user_upload/otif_verlinkte_files/08_Presse/Bulletin/2015/Bulletin_2_2015_DE.pdf
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Am 19., 20. und 21. September 
2017 war der Generalsekretär 
der OTIF, Herr François Daven-

ne, im chinesischen Peking. Am 19. 
September 2017 hat er den Direktor 
der staatlichen Eisenbahnverwaltung 
Chinas (NRA), Herrn Yudong Yang, 
getroffen. Im Anschluss daran hat er 
an der 26. Plenarsitzung des Koordi-
nationsrats des transsibirischen Ver-
kehrs (CCTT) teilgenommen.

Der CCTT hat seine Plenarsitzung des 
20. und 21. September rund um die 
Effizienz, die Wettbewerbsfähigkeit 
und die Entwicklung des euro-asia-
tischen Güterverkehrs angeordnet. 
Strategie, Infrastruktur, Digitalisie-
rung, E-Commerce und Zollpolitik, all 
dies waren Themen, die von den Red-

Frau Hammerschmiedová arbeitet 
bereits seit 1991 für die OTIF. 
Seinerzeit ist sie – damals noch 

im Zentralamt für den internationalen 
Eisenbahnverkehr, das später zum 
Sekretariat der OTIF wurde – als Ex-
pertin im Rechtsdienst eingestellt 
worden.

Spezialistin und Koordinatorin der 
Depositarfunktion, wahre Koryphäe 
im Bereich Protokoll und Diplomatie, 
Spezialistin der Einheitlichen Rechts-
vorschriften für die Verträge CIV und 
CUI, Expertin des Völkerrechts ganz 
allgemein sowie des Eisenbahn-
rechts, gewissenhafte und regelmä-

nern angesprochen wurden. 

240 Delegierte und 24 Staaten ha-
ben an diesem Event teilgenommen, 
das sich mittlerweile als festes Fo-
rum für privatwirtschaftliche Akteure 
des Güterverkehrs zwischen China 
und Europa etabliert hat. Der Gene-
ralsekretär hat also ein für die Vorzü-
ge des durch das COTIF geschaffenen 
Rechtsrahmens empfängliches Pub-
likum angetroffen. Er freut sich über 
die Einladung des CCTT und diese 
sich kontinuierlich entwickelnde Zu-
sammenarbeit.

Im Rahmen einer weiteren Zusam-
menarbeit, die aus der Unterzeich-
nung der gemeinsamen Absichtser-
klärung am 12. Juli 2016 erwachsen 

TREFFEN IN CHINA

VERABSCHIEDUNG VON FRAU HAMMERSCHMIEDOVÁ IN DEN 
RUHESTAND

ist, hat der Generalsekretär der OTIF 
auch der NRA einen Besuch abgestat-
tet.

Ziel dieses Treffens war es, kurz- und 
mittelfristige gemeinsame Handlungs-
stränge der NRA und der OTIF zu be-
sprechen: Wie lassen sich die mittels 
der gemeinsamen Absichtserklärung 
formalisierten Beziehungen vertiefen, 
und welche Themen liegen der NRA 
im Rahmen der Entwicklung des eu-
ro-asiatischen Eisenbahnverkehrs be-
sonders am Herzen? 

Zum Abschluss der Tagung wurden 
gegenseitige Einladungen zu verschie-
denen großen Tagungen und Veran-
staltungen beider Organisationen 
ausgesprochen.

ßige Autorin der Zeitschrift für den 
internationalen Eisenbahnverkehr, 
die Liste ihrer Aufgaben, Funktionen 
und der Dienste, die Frau Hammer-
schmiedová der Organisation erwie-
sen hat, ließe sich endlos fortführen.

Die Laufbahn von Frau Hammer-
schmiedová bei der OTIF war – ih-
ren Kolleginnen und Kollegen zu-
folge – gekennzeichnet durch ein 
enormes Anpassungsvermögen an 
unterschiedliche Vorgesetzte und 
Generalsekretäre, größte Diskretion, 
einen Sinn fürs Teilen sowie größte 
Effizienz und Präzision bei der Aus-
führung all ihrer Aufgaben.

| OTIFNEWS

Ab 2018 wird das Ausbildungspro-
gramm nicht nur auf Teilnehmer aus 
Staaten, die noch nicht Mitglied der 
OTIF sind, oder aus Organisationen, 
mit denen die OTIF eine Zusammen-

arbeitsvereinbarung geschlossen 
hat, ausgedehnt, sondern auch auf 
den Rechtsbereich (CIM, CIV, CUI, 
CUV) und die Beförderung gefährli-
cher Güter (RID). 

Das Sekretariat steht allen Interes-
senten zur Verfügung und beantwor-
tet gerne jegliche Fragen über eine 
Teilnahme in 2018.
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| OTIFNEWS

Man konnte sich stets auf sie verlas-
sen – da waren sich alle einig –, und 
trotz ihres immensen Wissens blieb 
sie doch immer äußerst bescheiden.

So konnte wohl ausnahmslos jeder im 
Sekretariat schon von einer schnel-
len, präzisen und lehrreichen Antwort 
Frau Hammerschmiedovás über die 
OTIF oder das COTIF profitieren. 

Als lebende Informationsquelle, 
Zeugin der großen Änderungen des 
Übereinkommens und „Gedächtnis“ 
der Organisation war Frau Hammer-
schmiedová immer bereit, ihren Kol-
leginnen und Kollegen weiterzuhel-
fen, nie geizte sie mit Auskünften und 
war stets bestrebt, ihr über die Jahre 
gesammeltes Wissen weiterzugeben.

Eine weitere bemerkenswerte Qua-
lität Frau Hammerschmiedovás ist 
die Tatsache, dass sie als Juristin 
in all ihren Fachgebieten zudem viel-
sprachig fest im Sattel sitzt. Diese 
– neben ihrer Muttersprache – ausge-
prägte Vielsprachigkeit hat es ihr er-
möglicht, sich behände zwischen den 
verschiedenen Sprachen der OTIF hin- 
und herzubewegen. Durch ihre per-
fekte Beherrschung des Deutschen, 
Englischen und Französischen hat 
sie „juristische Brücken“ zwischen 
verschiedenen Rechtskonzepten des 
Eisenbahnverkehrs gebaut. Darüber 
hinaus hat sie mögliche Auslegungen 
diverser Bestimmungen vorgeschla-
gen und verfeinert. 
Durch ihre fließende Beherrschung 
des Russischen hat sie einen ent-

scheidenden Beitrag zum gegensei-
tigen Verständnis zwischen OTIF und 
OSShD geleistet. Und nicht zuletzt 
hat sie auch die Annäherung zwi-
schen verschiedenen juristischen 
Eigenheiten Asiens und Europas vo-
rangetrieben. Ihr Multilingualismus 
und ihre Persönlichkeit haben die Be-
kanntheit der Organisation bei ihren 
Partnern aus anderen Kulturkreisen 
entschieden gesteigert. 

Frau Hammerschmiedová, die sich in 
ihrer hilfsbereiten Art bereit erklärt 
hat, einige Monate länger zu bleiben, 
wird der OTIF spürbar fehlen. All ihre 
Kolleginnen und Kollegen wünschen 
ihr für die Zukunft alles Gute.
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Das Vereinigte Königreich hat 
seine Vorbehaltserklärung hin-
sichtlich der Anwendung der 

Einheitlichen Rechtsvorschriften für 
den Vertrag über die Nutzung der Infra-
struktur im internationalen Eisenbahn-
verkehr (ER CUI – Anhang E zum COTIF) 
zurückgenommen.

Am 25. Juli 2017 hat das Vereinigte 
Königreich die Urkunde zur Rücknahme 
seines Vorbehalts beim Generalsekre-
tär der OTIF hinterlegt. Wirksam wurde 
die Rücknahme am 28. Juli 2017.
Im Juni 2006 hatte das Vereinigte Kö-
nigreich erklärt, u. a. die ER CUI nicht 
anzuwenden. Von nun ab werden die 

RÜCKNAHME DER VORBEHALTE DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS

Vorschriften der OTIF in allen Mitglied-
staaten einheitlich angewendet.

Das Sekretariat begrüßt die Rücknah-
me des Vorbehalts, die eine weitere 
Vereinheitlichung der Anwendung der 
Einheitlichen Rechtsvorschriften des 
COTIF bedeutet.

Alle Anhänge des
COTIF (42)

Ohne CUV/CUI/
APTU/ATMF (2)

Ohne CIV/RID/
CUV/CUI/APTU/ATMF (2)

Assoziierte
Mitglieder (1)

Ruhen der
Mitgliedschaft (3)

Bis zum 10. Dezember 2017 hinterlegte Urkunden:

MI TGL IEDSTA AT

1. Schweiz 
2. Schweden 
3. Finnland
4. Niederlande
5. Ungarn
6. Spanien
7. Deutschland

Genehmigung
Genehmigung
Annahme
Annahme
Ratif ikation
Annahme
Genehmigung

21. Oktober 2016
13. März 2017
10. April 2017
1. Mai 2017
1. Juni 2017
24. August 2017
12. Oktober 2017

URKUNDE DAT UM

Die Erfahrung im Sekretariat zeigt, dass zwischen der Annahme von Änderungen, die für die Entwicklung des internationa-
len Eisenbahnverkehrs wichtig sein können, und ihrem Inkrafttreten vier bis sechs Jahre verstreichen können. Aus diesem 
Grund schlägt das Sekretariat dem Revisionsausschuss eine teilweise Änderung des Revisionsverfahrens des COTIF vor.

Das Grundübereinkommen (CO-
TIF) und die Anhänge D (CUV), F 
(APTU) und G (ATMF) wurden von 

der 12. Generalversammlung der OTIF 
im September 2017 geändert.

Seit dieser 12. Generalversammlung 
haben 7 Mitgliedstaaten ihre Urkunde 
über die Genehmigung der Änderun-
gen beim Generalsekretär der OTIF 
hinterlegt.

ÄNDERUNG DES COTIF: STAND DER GENEHMIGUNGEN

| COTIFNEWS
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Auf Einladung der Wirtschafts- und 
Sozialkommission für Asien und 
den Pazifik der Vereinten Nationen 

(UNESCAP) haben der Generalsekretär 
der OTIF, Herr Davenne, und der Leiter 
der Rechtsabteilung, Herr Kuzmenko, 
ihren Beitrag zum Treffen der Exper-
tengruppe über die Harmonisierung der 
Vorschriften zur Erleichterung des inter-
nationalen Eisenbahnverkehrs, die am 
4. und 5. September 2017 in Bangkok 
getagt hat, geleistet.

Die Hauptaufgabe der Expertengruppe 
besteht darin, Studien durchzuführen, 
um dann Empfehlungen aussprechen 
zu können für 
 
•  Maßnahmen zur Verbesserung der Ef-

fizienz beim Grenzübertritt im Eisen-
bahnverkehr,

•  Maßnahmen betreffend gemeinsame 
technische Normen,

•  Maßnahmen zur Harmonisierung der 
betrieblichen Praktiken.

Mit diesen Empfehlungen soll über kurz 

Am  20 November 2017 hat das Se-
kretariat der OTIF auf seiner Web-
site otif.org ein Dokument mit dem 

Titel „Leitfaden zu Vertragshandlungen 
aufgrund des COTIF“ veröffentlicht (hier 
klicken!). Diesem Dokument liegen auch 
Muster für Urkunden bei, mit denen die 
Inkrafttretensformalitäten für Änderun-
gen am Übereinkommen erleichtert wer-
den sollen.

Genau wie der Generalsekretär der Ver-
einten Nationen, ist auch der Generalse-
kretär der OTIF Verwahrer multilateraler 
Verträge. Hierzu erhält und verwahrt er 
alle Urkunden und Notifizierungen zum 
Übereinkommen über den internationa-
len Eisenbahnverkehr (COTIF). Beispiele 
für derartige Urkunden und Notifizierun-
gen sind Ratifizierungen, Erklärungen 

ARBEITSTREFFEN MIT DEN MITGLIEDERN DER UNESCAP

NEUE VERÖFFENTLICHUNG: „LEITFADEN ZU VERTRAGSHANDLUNGEN 
AUFGRUND DES COTIF“

oder lang das zwischenstaatliche Über-
einkommen über das transasiatische 
Eisenbahnnetz gestärkt werden.

Treffend erscheint hier auch der Leit-
spruch der OTIF, der „Verknüpfung Eu-
ropas, Asiens und Afrikas durch ein ein-
heitliches Eisenbahnrecht“. 

In diesem Sinne haben Herr Daven-
ne und Herr Kuzmenko die OTIF ganz 
selbstverständlich als Struktur brin-
gende Einrichtung für den asiatischen 
Eisenbahnverkehr präsentiert.

Dabei sind sie auch darauf eingegan-
gen, welche Lösungen das COTIF für 
die sich heute in Asien und der Pazifik-
region in Bezug auf die technische und 
rechtliche Interoperabilität stellenden 
Probleme bereithält. Ganz allgemein 
haben sie gezeigt, dass das COTIF ei-
nen adäquaten Rechtsrahmen darstellt, 
welcher für Erleichterungen im internati-
onalen Eisenbahnverkehr innerhalb Asi-
ens und der Pazifikregion aber auch zwi-
schen Asien und Europa sorgen kann.

Rund vierzig Personen haben an diesem 
zweitägigen Informations- und Empfeh-
lungstreffen und dem bereichernden 
und intensiven Dialog teilgenommen. 
Unter den Teilnehmern waren Vertreter 
der Verkehrs- oder Eisenbahnminister 
sowie der Zollbehörden der eingela-
denen Länder, darunter Bangladesch, 
Indien, Iran, Kasachstan, Mongolei, Pa-
kistan, Russland, Thailand, Türkei und 
Usbekistan.

Am Ende des Treffens wurde das Sekre-
tariat der OTIF aufgefordert, folgende 
zwei laufenden Studien zu kommentie-
ren:
•  Studie zu den wichtigsten Parametern 

für die Erleichterung des internationa-
len Eisenbahnverkehrs,

•  Studie zu den Praktiken an den Gren-
zen im Eisenbahnverkehr.

Das Sekretariat freut sich darauf, seine 
Zusammenarbeit mit der UNESCAP im 
Bereich der Entwicklung des Eisenbahn-
verkehrs fortzusetzen.

und Vorbehalte, Genehmigungen von 
Änderungen und dergleichen mehr.

Zur Vereinheitlichung der Vorgehenswei-
se hat die Rechtsabteilung des Sekre-
tariates der OTIF einen Leitfaden und 
Musterurkunden entwickelt. 

Im Anschluss an die Konsultation der 
Mitgliedstaaten der OTIF hat das Sekre-
tariat diesen Leitfaden veröffentlicht und 
zudem in Papierform an die betroffenen 
Ministerien und Botschaften verschickt.

| WEITERVERBREITUNGNEWS

http://otif.org/fileadmin/new/3-Reference-Text/3A-COTIF99/Leitfaden_zu_Vertragshandlungen_aufgrund_des_COTIF_RGB.pdf
http://otif.org/fileadmin/new/3-Reference-Text/3A-COTIF99/Leitfaden_zu_Vertragshandlungen_aufgrund_des_COTIF_RGB.pdf
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26. TAGUNG DES REVISIONSAUSSCHUSSES 2018

Der Revisionsausschuss wird sich mit verschiedenen, die Struktur des Übereinkommens be-
treffenden Themen befassen, darunter ein effizienteres Revisionsverfahren für das COTIF, ein 
gezielterer Beitrag zur Digitalisierung des internationalen Güterverkehrs und die Revision der 
ER CUI zur Erleichterung der Verwaltung internationaler Trassen. Mit Blick auf die Förderung der 
Interoperabilität über die EU hinaus wird ein neuer Anhang H zum sicheren Betrieb von Zügen 
vorgestellt werden, ergänzt durch ein Diskussionspapier über den Bedarf an harmonisierten Zu-
gangsbedingungen. Die 26. Tagung des Revisionsausschusses wird vom 27. Februar bis zum 1. 
März 2018 in Bern stattfinden. Der Ausschuss wird dabei über eine Vielzahl von Themen betref-
fend die Entwicklung von einheitlichem Eisenbahnrecht zu beraten und zu entscheiden haben.

Das aktuelle Revisionssystem 
des COTIF wurde auf der 5. Ge-
neralversammlung (Vilnius, 26. 

Mai bis 3. Juni 1999) angenommen. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass nati-
onale Genehmigungsverfahren für von 
der Generalversammlung angenom-
mene Änderungen rund sechs Jahre 
in Anspruch nehmen. Neben diesem 
langwierigen Verfahren besteht zudem 
Unsicherheit über das Inkrafttretens-
datum der von der Generalversamm-
lung angenommenen Änderungen.

Frau Dr. Catherine Brölmann hat eine 
umfassende rechtliche Bewertung 
des COTIF-Revisionsverfahrens und 
der Möglichkeiten, es zu ändern, vor-
genommen. Auf der Grundlage dieser 
rechtlichen Bewertung wurden die 
denkbaren Änderungsmöglichkeiten 
des Verfahrens zur Revision des CO-
TIF zunächst von einer Arbeitsgruppe 
am 3. Mai 2017 in Bern geprüft. Um 
von dem in den einzelnen Staaten in 
Zusammenhang mit Verträgen gel-
tenden nationalen Recht Kenntnis zu 
erlangen, hat das Sekretariat einen 
Fragebogen zu den auf Änderungen 
am COTIF anwendbaren Vorschriften 
verschickt. Es hat sich herausgestellt, 
dass die nationalen Verfahren sehr 
unterschiedlich sind und i. d. R. die 
nach dem COTIF erforderlichen völker-
rechtlichen Verfahren nicht widerspie-
geln. Die Beteiligung von Exekutive 
und Legislative variiert von Staat zu 

Teilrevision des 
Grundübereinkommens: 
Änderung des 
Revisionsverfahrens des COTIF

Teilrevision von Anhang B (ER CIM)Staat. Ungeachtet nationaler Verfah-
ren – ob nun mit oder ohne Einbezie-
hung des Parlaments – haben sich die 
Mitgliedstaaten jedoch darauf einigen 
können, auf von den Ausschüssen an-
genommene Änderungen das aktuelle 
vereinfachte Verfahren (Artikel 35 CO-
TIF) anzuwenden.

Als beste Lösung schlägt das Sekre-
tariat der OTIF vor, für angenommene 
Änderungen an den Anhängen eine 
pauschale Inkrafttretensfrist von 36 
Monaten festzusetzen. Die General-
versammlung soll überdies die Be-
fugnis erhalten, ein abweichendes 
Inkrafttretensdatum zu bestimmen. 
Mitgliedstaaten müssten die Ände-
rungen nicht länger auf internatio-
naler Ebene genehmigen. Nationale 
Verfahren zur Genehmigung und/oder 
Integration der Änderungen in die in-
nerstaatliche Rechtsordnung wären je-
doch weiterhin möglich. Mit dieser Lö-
sung würde sichergestellt, dass sich 
sowohl die Mitgliedstaaten als auch 
der Privatsektor des präzisen und an-
gemessenen zeitlichen Rahmens für 
die nationalen Genehmigungs-/Integ-
rationsverfahren der Änderungen und 
die Anpassung von Verträgen bewusst 
sind. 

Als ergänzende Maßnahme schlägt 
das Sekretariat der Generalversamm-
lung vor, die Einführung eines „sanf-
ten“ Berichterstattungsmechanismus 
zu unterstützen, der den Mitgliedstaa-
ten beim Abschluss ihrer nationalen 
Verfahren im Hinblick auf die von der 
Generalversammlung angenommenen 
Änderungen helfen soll.

Auf globaler wie auf regionaler Ebe-
ne gibt es Initiativen zur Erleichterung 
und Förderung des elektronischen 
Austauschs von Dokumenten/Informa-
tionen zum Zweck der Durchführung 
internationaler Verkehrsleistungen, ins-
besondere die Verwendung elektroni-
scher Beförderungsdokumente und die 
Einführung und Anwendung papierloser 
Zollverfahren wären hier zu nennen.  

Das Digital Transport and Logistics Fo-
rum (DTLF) bildet ein Forum, in dem Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
und Interessenvertreter der Verkehrs- 
und Logistikbranche technisches Wis-
sen austauschen, zusammenarbeiten 
und sich mit Blick auf Maßnahmen zur 
Förderung eines effizienten elektroni-
schen Informationsaustauschs im Ver-
kehrs- und Logistikbereich koordinieren 
können.

Der derzeitige Artikel 6 § 9 CIM verkör-
pert das Prinzip der funktionalen Gleich-
wertigkeit elektronischer Datenauf-
zeichnungen mit der Papierform. Dieses 
Prinzip ist eine Grundvoraussetzung für 
alle Funktionen, die der Papier-Fracht-
brief gegenwärtig erfüllt. Das Prinzip 
der funktionalen Gleichwertigkeit legt 
die Kriterien fest, unter denen elektroni-
sche Mitteilungen als äquivalent zu pa-
piergestützten Mitteilungen angesehen 
werden können. Es legt insbesondere 
die besonderen Anforderungen fest, 
die elektronische Mitteilungen erfüllen 
müssen, um denselben Zweck und die-
selbe Funktion gewisser Begriffe des 
traditionellen papierbasierten Systems 
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Teilrevision der ER CUI

zu erfüllen, wie beispielsweise „schrift-
lich“, „original“, „unterzeichnet“ und 
„Aufzeichnung“. 

Dieses Prinzip, das jeder frei als Ideen-
grundlage nutzen konnte, ist jedoch 
ganz unterschiedlich umgesetzt worden 
und hat so in einigen Fällen zu Unter-
schieden in nationalen Rechtsordnun-
gen geführt. Auch konnte es nicht alle 
offenen Fragen lösen, dies gilt u. a. 
in Bezug auf die elektronische Unter-
schrift.

Das CIT hat dem Generalsekretär am 
16. Juni 2017 seinen Statusbericht zur 
Digitalisierung des Eisenbahn-Beförde-
rungspapiers zugeschickt. In seinem 
Schreiben an den Generalsekretär der 
OTIF gibt das CIT Folgendes an: 
•  Der zweite Satz in Artikel 6 § 9 der ge-

genwärtigen ER CIM zur funktionalen 
Gleichwertigkeit des elektronischen 
Frachtbriefs stellt eine ausreichende 
Rechtsgrundlage für die neue Sektor-
norm dar, die den Nutzern seit 1. Ja-
nuar 2017 zur Verfügung steht. 

•  Basierend auf diesen Normen berei-
tet der Sektor derzeit die Umsetzung 
des elektronischen Frachtbriefs CIM 
vor und hat dabei auch Zollfragen mit 
im Blick.

•  Das CIT wird nach einer gewissen Zeit 
ausgehend vom praktischen Nutzen 
und von den gemachten Erfahrungen 
den Bedarf an weiteren Rechtsent-
wicklungen im COTIF/in den CIM prü-
fen und sich ggf. mit einem konkreten 
Revisionsvorschlag der Rechtstexte 
an die OTIF wenden.

In Artikel 6 § 7 CIM ist festgelegt, 
dass im Falle einer Beförderung, die 
das Zollgebiet der Europäischen Union 
oder das Gebiet, in dem das gemein-
same Versandverfahren angewendet 
wird, berührt, jede Sendung von einem 
Frachtbrief, der den Erfordernissen des 
Artikels 7 CIM entspricht, begleitet sein 
muss. Der Zollkodex der Union, der am 
30. Oktober 2013 in Kraft getreten ist, 
gilt seit dem 1. Mai 2016. Er ist Teil der 
Modernisierung des Zollwesens. Eines 
der dabei verfolgten Hauptziele ist es, 
alle Zollformalitäten bis zum 31. Dezem-
ber 2020 digitalisiert zu haben.

Die Zeit scheint also gekommen, um 

an einer einfachen digitalen Eisenbahn-
transitlösung mit effizienter Schnittstel-
le zu den Beförderungsdokumenten zu 
arbeiten. Aus Sicht des Sekretariates 
der OTIF müssen hierzu zunächst die 
zwischen den digitalen Lösungen des Ei-
senbahnsektors und denen des Zolls zu 
entwickelnden Schnittstellen definiert 
werden. Um die Auswirkungen dieser 
Entwicklungen auf die ER CIM bestmög-
lich begleiten und deren Revision unter 
den günstigsten Bedingungen vorberei-
ten zu können, sind die Schnittstellen 
zwischen den Zoll- und den Verkehrsvor-
schriften sowie die Digitalisierung im in-
ternationalen Verkehr prioritäre Themen 
für die Arbeitsgruppe der Rechtsexper-
ten, die der Generalsekretär 2018 ins 
Leben rufen wird.

Eine vom Generalsekretär eingerichtete 
Arbeitsgruppe hat die Revision der ER 
CUI vorbereitet. Hauptziel der Revision 
ist es, Klarheit in den derzeit unter-
schiedlich ausgelegten Anwendungs-
bereich der ER CUI zu bringen, da die 
aktuelle Unklarheit sich negativ auf die 
Anwendung und die Rechtssicherheit 
für die Akteure, darunter vor allem In- 
frastrukturbetreiber, auswirkt. Der aktu-
elle Anwendungsbereich der ER CUI ist 
mehrdeutig. Sie gelten nur für den inter-
nationalen Eisenbahnverkehr, während 
die Fahrwegkapazitäten auf nationaler 
Ebene vergeben werden. 

Das Problem mit dem aktuellen Wort-
laut rührt daher, dass der internationa-
le Eisenbahnverkehr über einen Beför-
derungsvertrag definiert wird. Ein die 
Eisenbahninfrastruktur nutzender Zug 
kann jedoch gleichzeitig Passagiere 
oder Güter im innerstaatlichen und sol-
che im grenzüberschreitenden Verkehr 
befördern. In derartigen Fällen ist es 
schwierig, bei der Nutzung der Eisen-
bahninfrastruktur klar zu unterscheiden 
zwischen der Nutzung zur Ausführung 
innerstaatlicher Beförderungen einer-
seits und der Nutzung zur Ausführung 
grenzüberschreitender Beförderungen 
andererseits. Unter Berücksichtigung 
der internationalen Natur des gesam-
ten COTIF-Systems sowie der Tatsa-
che, dass eine Ausweitung des An-

wendungsbereichs der ER CUI auf den 
innerstaatlichen Verkehr für die meisten 
Mitgliedstaaten nicht akzeptabel wäre, 
wurde beschlossen, dass die ER CUI 
ausschließlich auf den internationalen 
Eisenbahnverkehr Anwendung finden 
sollten. 

Zweck dieser Klarstellung des Anwen-
dungsbereichs ist es daher sicherzu-
stellen, dass die ER CUI an den notwen-
digen oder wünschenswerten Stellen, d. 
h. im internationalen Eisenbahnverkehr 
(Güterkorridore, internationale Reisezü-
ge), auch wirklich angewendet werden. 
Gleichzeitig muss klar sein, dass die ER 
CUI auf den innerstaatlichen Verkehr 
keine Anwendung finden. Besonders 
wichtig ist diese Klarstellung im Bereich 
der gegenseitigen Haftung der beiden 
Parteien des Nutzungsvertrages (Beför-
derer und Infrastrukturbetreiber).

Für den neuen Anwendungsbereich wird 
folgende Formulierung vorgeschlagen: 
Die ER CUI gelten für jeden Vertrag über 
die Nutzung (Nutzungsvertrag) einer in 
einem Mitgliedstaat liegenden Eisen-
bahninfrastruktur im internationalen 
Eisenbahnverkehr zum Zwecke der Ein-
heitlichen Rechtsvorschriften CIV und 
der Einheitlichen Rechtsvorschriften 
CIM. Für eine Anwendung der ER CUI 
müssen folglich folgende drei Bedingun-
gen gegeben sein:
•  Bestehen eines Nutzungsvertrages 

für die Eisenbahninfrastruktur in dem 
Mitgliedstaat,

•  Durchführung dieses Vertrages im 
Kontext des internationalen Eisen-
bahnverkehrs,

•  Durchführung der Beförderung zu 
Zwecken der ER CIV/CIM.

In Zusammenhang mit der Revision des 
Anwendungsbereichs wurde folgende 
neue Begriffsbestimmung für „interna-
tionaler Eisenbahnverkehr“ erforderlich:  
„ ,internationaler Eisenbahnverkehr‘ ei-
nen Verkehr, der die Nutzung einer in-
ternationalen Trasse oder mehrerer auf-
einanderfolgender nationaler Trassen 
erfordert, die sich in mindestens zwei 
Staaten befinden und von den betroffe-
nen Infrastrukturbetreibern koordiniert 
sind“. Diese fußt auf den für den inter-
nationalen Verkehr genutzten Trassen. 
Internationaler Verkehr kann entweder 
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Teilrevision der ER ATMF und 
der ER APTU

Neuer Anhang H über den 
sicheren Betrieb von Zügen im 
internationalen Verkehr

Für den internationalen Verkehr ist eine 
Harmonisierung der EU- und der CO-
TIF-Bestimmungen sehr wichtig. Mit der 
Annahme des vierten Eisenbahnpakets 
haben sich innerhalb der EU mehrere 
Bestimmungen geändert.
Zur Harmonisierung bestimmter Termini 
mit den neuen EU-Vorschriften und zur 
Berücksichtigung gewisser Verfahrens- 
änderungen in der EU, insbesondere der 
Tatsache, dass die Eisenbahnagentur 
der EU für die Herausgabe von Fahrzeug-
genehmigungen zuständig sein wird, 
müssen Änderungen an den ATMF vor-
genommen werden. Das Grundkonzept 
der ATMF ist von den vorgeschlagenen 
Änderungen nicht betroffen. Der Fach-
ausschuss für technische Fragen hat 
die Änderungsvorschläge, einschließlich 
Begründungen, für die ATMF diskutiert 
und abgesegnet.

Die Änderung der APTU betrifft die von 
den einheitlichen technischen Vorschrif-
ten abzudeckenden Bestimmungen. Die-
se Änderungen sind für eine Aufrechter-
haltung der Äquivalenz zwischen den 
zukünftigen TSI der Europäischen Union 
und den ETV des COTIF notwendig.

Zugangsbedingungen zum in-
ternationalen Eisenbahnmarkt

Ziel der OTIF ist es, den internationa-
len Eisenbahnverkehr in jeder Hinsicht 
zu fördern, zu verbessern und zu er-
leichtern, indem sie auf eine zügige 
Beseitigung von Hindernissen beim 
Grenzübertritt im internationalen Eisen-
bahnverkehr unter Berücksichtigung be-

Internationaler Eisenbahnverkehr könn-
te weiter gefördert werden, indem es 
Eisenbahnunternehmen ermöglicht 
wird, einen vollständigen Zug von sei-
nem Abgangsort in einem Staat bis zu 
seinem Bestimmungsort in einem an-
deren Staat zu betreiben, ohne dass 
dieser aus technischen oder betrieb-
lichen Gründen an der/den Grenze(n) 
anhalten müsste. Zu diesem Zweck hat 
das Sekretariat einen neuen Anhang H 
zum COTIF über den sicheren Betrieb 
von Zügen im internationalen Verkehr 
entworfen. Das Konzept hinter diesem 
neuen Anhang sieht vor, dass staatliche 
Behörden auf der Grundlage harmoni-
sierter Kriterien Sicherheitsbescheini-
gungen für (ausländische) Eisenbahnun-
ternehmen ausstellen, die als Beweis 
dafür gelten, dass die Eisenbahnunter-
nehmen in der Lage sind, Züge in dem 
betreffenden Staat sicher zu betreiben. 

Der neue Anhang muss in diversen 
Bestimmungen des Grundübereinkom-

sonderer öffentlicher Belange hinwirkt, 
soweit diese Hindernisse ihre Ursache 
im staatlichen Verantwortungsbereich 
haben. Zur Erreichung dieses allgemei-
nen Ziels bietet das COTIF spezifische 
Instrumente an: die Entwicklung einheit-
licher Rechtsordnungen (Anhänge zum 
Übereinkommen) oder „Soft Law“-Inst-
rumente, einschließlich z. B. Empfehlun-
gen und bewährte Verfahren.

Eines der Hindernisse im internationalen 
Eisenbahnverkehr, das außerhalb regio-
naler Organisationen für wirtschaftliche 
Integration wie der EU und der Eurasi-
schen Wirtschaftsunion (EAWU) weiter-
hin besteht, ist das Fehlen von multilate-
ralen Vereinbarungen zur Regelung des 
Zugangs für Eisenbahnunternehmen 
zur Infrastruktur eines anderen Staates 
zum Zweck der Erbringung internationa-
ler Verkehrsleistungen.

Innerhalb des OTIF-Raums können Ei-
senbahnunternehmen und Infrastruk-
turbetreiber vertikal integriert oder aber 
zwei voneinander unabhängige Einrich-
tungen sein; Gesellschaften können 
privat, staatlich oder sogar Teil einer 
Behörde sein. Nationale Eisenbahn-
märkte können intern liberalisiert sein 
oder nach dem Monopolprinzips funk-
tionieren. Nichtsdestoweniger kann die 
internationale Zusammenarbeit noch er-
heblich effizienter gestaltet werden als 
heute, indem ein passender Rechtsrah-
men und damit Schnittstellen zwischen 
den nationalen Eisenbahnsystemen ge-
schaffen werden. 

Der Revisionsausschuss wird die Ge-
legenheit haben, Möglichkeiten für ein 
Tätigwerden der OTIF zur Optimierung 
und Harmonisierung der Zugangsbedin-
gungen zum internationalen Eisenbahn-
markt zu diskutieren. Stützen wird sich 
diese Diskussion auf ein vom Sekreta-
riat der OTIF vorbereitetes Dokument zu 
einer Vorabanalyse des Zugangs zum in-
ternationalen Eisenbahnmarkt. Dieses 
Diskussionspapier gibt – anhand von 
Erfahrungen aus der EU und der Eura-
sischen Wirtschaftsunion (EAWU) im 
Eisenbahnsektor sowie von Erfahrungen 
aus anderen Verkehrssektoren – einen 
kurzen Überblick darüber, wie internati-
onaler Zugang auf multilateraler und auf 
bilateraler Ebene sichergestellt ist.

auf einer internationalen Trasse, die 
durch Vereinbarung zwischen zwei oder 
mehreren Infrastrukturbetreibern ein-
gerichteten wird, durchgeführt werden 
oder auf zwei oder mehreren aufeinan-
derfolgenden nationalen Trassen, die, 
sofern sich die Eisenbahninfrastruktur 
in zwei verschiedenen Staaten befin-
det, von den Infrastrukturbetreibern 
koordiniert werden müssen. Die ER CUI 
gelten nicht für die Nutzung von Eisen-
bahninfrastruktur im innerstaatlichen 
Verkehr. Grundsätzlich steht es den 
Mitgliedstaaten jedoch frei, auch für 
den innerstaatlichen Verkehr dasselbe 
Rechtsregime vorzusehen. 

Einige der für die ER CUI vorgeschlage-
nen Änderungen fallen in den Zuständig-
keitsbereich des Revisionsausschus-
ses, andere hingegen in denjenigen der 
Generalversammlung. Da alle Änderun-
gen jedoch einen engen Bezug zueinan-
der haben, schlägt das Sekretariat vor, 
das gesamte Änderungspaket direkt 
der Generalversammlung zur endgülti-
gen Annahme vorzulegen.

mens Berücksichtigung finden, insbe-
sondere in denjenigen zu den Zielen der 
OTIF, zur Struktur des Übereinkommens 
und den abgedeckten Themen und zu 
den Zuständigkeiten und Beschlüssen 
des Fachausschusses für technische 
Fragen. Der Ausschuss wird die Ände-
rungsvorschläge in Übereinstimmung 
mit Artikel 17 § 1 Buchst. b) COTIF zu 
prüfen haben. Im Anschluss werden die-
se dann der Generalversammlung zur 
Annahme vorgelegt.
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INTEGRATION REGIONALER ENTITÄTEN INS COTIF

Die Erwartung, dass der Eisenbahnverkehr sich zum Rückgrat des internationalen Landver-
kehrs entwickeln kann, wirft die Frage nach der Koexistenz regionaler Entitäten und deren ei-
genen technischen Vorschriften auf. Tatsächlich gibt es eine Reihe guter betrieblicher Gründe 
für spezifische regionale (oder nationale) Regelungen zur Optimierung des Verkehrsmanage-
ments. Die Entwicklung miteinander verbundener internationaler Korridore erfordert daher ein 
Gleichgewicht zwischen der regionalen und der internationalen Dimension. Dieses Potenzial 
ist von jeher im COTIF verankert.

Der eigentliche Mehrwert des CO-
TIF liegt in seiner den Dialog för-
dernden Beschaffenheit, die zur 

Umsetzung gemeinsamer technischer 
Vorschriften führen kann. Das von Be-
ginn an verfolgte Modell war das der 
europäischen TSI (technische Spezi-
fikationen für die Interoperabilität). 
Durch die Arbeit der Eisenbahnagen-
tur der Europäischen Union konnten 
historisch sehr verschiedene Modelle 
innerhalb der EU zusammengeführt 
werden. 

Auf der Grundlage dieses europäi-
schen Besitzstandes mag man sich 
fragen, ob es nicht ausreichend wäre, 
wenn jedes Land die bereits entwi-
ckelten gemeinsamen Vorschriften 
einfach annimmt, um so zu einem all-
gemeinen Interoperabilitätsrahmen zu 
gelangen. Dieser Ansatz birgt jedoch 
drei große Schwierigkeiten, die nur 
auf multilateraler Ebene gelöst wer-
den können:

•  Wie können die betreffenden Staa-
ten an der Entwicklung des Rah-
mens beteiligt werden, der sich aus 
der Natur der Sache heraus kons-
tant weiterentwickelt?

•  Wie kann sichergestellt werden, 
dass die Vorschriften in einem ge-
meinsamen Rahmen umgesetzt 
werden, innerhalb dessen jede 
Partei auf das Verfahren vertrauen 
kann?

•  Wie lassen sich die Eigenheiten je-
des Einzelnetzes verwalten?

Die wichtigste Frage bezüglich der 

Um ihre volle Wirksamkeit entfalten 
zu können, müssen die einheitlichen 
technischen Vorschriften (ETV) die 
Einschränkungen regionaler Partner 
bereits enthalten und gleichzeitig dem 
allgemeinen konzeptuellen Rahmen 
der EU folgen. So strebt etwa der 
Golf-Kooperationsrat (GCC) in abseh-
barer Zukunft die Kompatibilität sei-
nes Schienennetzes mit den Netzen 
seiner das COTIF anwendenden Nach-
barn an. Er plant jedoch gleichzeitig 
den Einsatz von dem nordamerikani-
schen Standard entsprechenden Wa-
gen auf seinem Netz.

Zur Lösung dieses Widerspruchs müs-
sen die Eigenschaften im COTIF-Recht 
auf zweierlei Art widergespiegelt wer-
den:

•  durch die Aufnahme der Eigenschaf-

1 Siehe Artikel S.14

2 https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/programme-for-infrastructure-development-in-africa-pida/

Harmonisierung und Entwicklung 
von Vorschriften: Die im COTIF 
angebotene Lösung

ten des nordamerikanischen Rollm-
aterials in die ETV Güterwagen;

•  durch ein allen betroffenen Staaten 
zugängliches Dokument, in dem die 
Strecken genannt werden, auf de-
nen ein solcher Verkehr möglich ist; 
mittelfristig sollten sich diese Stre-
cken nicht mehr nur auf die Golf-
staaten beschränken.

Die Rolle des COTIF als Forum ermög-
licht somit gleichzeitig die koordinier-
te Entwicklung von Vorschriften sowie 
auch deren Harmonisierung. Dies ist 
insbesondere für die schrittweise Ein-
richtung transnationaler Korridore von 
entscheidender Bedeutung. Diese 
müssen den spezifischen Bedürfnis-
sen regionaler Entitäten entsprechen 
und gleichzeitig so weit wie möglich 
auf bestehenden Interoperabilitätsvor-
schriften basieren. So können Kosten 
minimiert und die künftige Interope- 
rabilität der Netze, deren Bau Jahre in 
Anspruch nehmen kann, sichergestellt 
werden. Dies ist ein äußerst wichtiger 
Aspekt in Zusammenhang mit den 
derzeit laufenden Langzeitprojekten in 
Afrika des PIDA Programms (Program-
me for Infrastructure Development in 
Africa)2.

Abbildung 1 zeigt ein mögliches Koor-
dinierungsmuster, das beim Entwer-
fen von ETV zur Berücksichtigung re-
gionaler Entitäten (in diesem Fall die 
EU und das künftige GCC-Netz) anzu-
wenden wäre:

richtigen Schienennetzverwaltung 
aus der Perspektive der Interopera-
bilitätsvorschriften ist wohl die nach 
der Einrichtung eines Instruments 
zur Gegenüberstellung und Lösung 
der unterschiedlichen Ansätze für die 
Umsetzung des von der EU entwickel-
ten Kernkonzepts für Interoperabili-
tät. Das COTIF, in Form des neuen 
Anhangs H1 für eine über die EU hin-
ausgehende Interoperabilität, scheint 
ein angemessenes Instrument hierfür 
darzustellen.
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Hin zu einem gemeinsamen 
Anwendungsmechanismus

Nachdem der Bedarf an der gemein-
samen Entwicklung harmonisierter 
Regeln festgestellt wurde, stellt sich 
die Frage nach ihrer Anwendung.  Auch 
hier reicht es nicht, die technischen 
Vorschriften der EU lediglich in nati-
onales Recht zu importieren, diese 
müssen für eine sichere Abwicklung 
des Eisenbahnverkehrs auch nach ei-
nem gemeinsamen Mechanismus an-
gewendet werden. Die in dem aktuell 
von der OTIF entwickelten Anhang H 
vorgeschlagene Lösung für eine über 
die EU hinausgehende Interoperabili-
tät basiert auf der gemeinsamen Fest-
legung von:

•  Rechtsstrukturen, wie etwa den für 
die Genehmigung von Fahrzeugen 
zuständigen Behörden;

•  administrativen Verfahren und Re-
gistern, auf die sich die nationalen 
zuständigen Behörden und Zertifi-
zierungsbehörden bei ihrer Arbeit 
verlassen können.

Dieser vom Fachausschuss für tech-
nische Fragen zu entwickelnde Me-
chanismus sollte ebenfalls auf dem 
EU-Recht basieren, welches sehr un-
terschiedliche Genehmigungsverfah-
ren bereits unter einen Hut bringen 
musste.

Lassen Sie uns erneut das Beispiel 
des GCC aufgreifen, auch wenn die 
Aussicht auf eine tatsächliche Ver-
netzung noch in ferner Zukunft liegt. 
Sobald ETV entwickelt sind, mit denen 
die gemeinsamen funktionalen Anfor-

derungen und Strecken, auf denen die 
damit definierten interoperablen Züge 
verkehren können, festgelegt wer-
den, müssen Genehmigungsverfahren 
vereinbart werden, die gegenseitig 
anerkannt werden können. Ebenso 
unerlässlich sind gemeinsame be-
triebliche Lösungen, die von allen Be-
teiligten angewendet werden können. 
Für diesen Teil der Arbeiten ist eine 
enge Zusammenarbeit mit der UIC er-
forderlich. 

Aus der Perspektive des COTIF sind in 
den Entwicklungsprozess dieser Ver-
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Berücksichtigung regionaler Vorschriften

EU GCCOTIF

TSI GCC TSI
ETV

fahren regionale Akteure (ERA, GCC 
usw.) sowie die nationalen zuständi-
gen Behörden einzubeziehen, so dass 
die Genehmigungen auf internationa-
ler Ebene von jeder dieser Behörden 
anerkannt werden können. Parallel 
dazu müssen wichtige Arbeiten in 
Abstimmung mit dem Sektor, haupt-
sächlich UIC, durchgeführt werden, in 
deren Rahmen gemeinsame betriebli-
che Lösungen – die einzige praktische 
Möglichkeit zur Sicherstellung intero-
perabler Züge – festgelegt werden.

Nichtsdestoweniger wirft die Anerken-
nung einer von einer Behörde ausge-
stellten Genehmigung für den Zugang 
zum Netz zum Zwecke internationaler 
Beförderungen durch eine andere Be-
hörde (gepunktete Linie im nachste-
henden Diagramm) einige komplexe 
Fragen auf. Darunter insbesondere 
die nach dem – noch zu bestimmen-
den – Teil des Netzes, auf dem die 
Genehmigung gilt, oder die nach dem 
Umfang seiner Kompatibilität mit an-
deren regionalen oder nationalen Vor-
schriften.

Hinzu einem gemeinsamen 
Genehmigungsmechanismus

François Davenne

Wenn eine Idee dieser Analyse in Er-
innerung bleiben sollte, so ist dies si-
cher die fundamentale Bedeutung des 

COTIF-Rahmens für 
die Organisation ei-
nes fortlaufenden 
und produktiven Di-
alogs zwischen den 
diversen Beteiligten.
 

Nur so kann die be-
triebliche Natur und 
die Umsetzung der 
vom EU-Rahmen in-
spirierten Interope-
rabilitätsvorschrif-
ten in einer für alle 
akzeptablen Weise 
sichergestellt wer-
den.
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INTEROPERABILITÄT – NEUER ANHANG H. SICHERER BETRIEB VON 
ZÜGEN IM INTERNATIONALEN VERKEHR 

Wie sich das COTIF zur Unterstützung und Förderung der Interoperabilität weiterentwickeln könn-
te – Seit über 120 Jahren bereits ist der Eisenbahnverkehr international, dennoch läuft der 
Betrieb weiterhin überwiegend national ab. Nur ein kleiner Anteil an Zügen wird unter der Ägide 
eines einzigen Eisenbahnunternehmens international über Grenzen hinweg betrieben, ohne die 
Züge dabei neu zu konfigurieren. Vergleicht man dies mit anderen Verkehrsträgern, wie der Stra-
ße oder der Luftfahrt, wird schnell klar, dass es im Eisenbahnverkehr betreffend Effizienz noch 
ein enormes Potential gibt.  Das Sekretariat der OTIF hat mit dem Entwurf eines neuen Anhangs 
zum COTIF einen entscheidenden Schritt zur Förderung der Interoperabilität unternommen.

Während das COTIF traditionell 
hauptsächlich den auf dem 
Fahrzeugaustausch an Grenz-

bahnhöfen basierenden internationa-
len Eisenbahnverkehr regelt, könnten 
künftig auch Vorschriften entwickelt 
werden, mit denen die Interoperabi-
lität im Sinne ganzer Züge gefördert 
würde. Damit könnte die Effizienz des 
Eisenbahnverkehrs durch  Verkürzung 
der Transitzeiten und Senkung der 
Kosten infolge weniger Stopps und or-
ganisatorischer Schnittstellen erheb-
lich gesteigert werden. 

Verlässliche und schnelle Beförderun-
gen werden für das Geschäft von Un-
ternehmen und nationale Wirtschaf-
ten immer wichtiger. Die Eisenbahn 
muss sich im internationalen Verkehr 
gegen andere Verkehrsträger wie den 
Straßen-, Binnenschifffahrts-  und 
Luftverkehr behaupten, die, bedingt 
durch die Architektur ihres Systems, 
weniger durch die Schnittstellen zwi-
schen technischen Systemen einer-
seits und organisatorische Aspekte 
andererseits eingeschränkt sind. Um 
als Verkehrsträger Eisenbahn wett-
bewerbsfähig zu bleiben, müssen die 
nationalen Eisenbahnsysteme mehr 
aufeinander abgestimmt und stärker 
miteinander verknüpft werden, so 
dass Züge darauf „interoperieren“ 
können.  

Vereinbarungen zwischen Staaten 
zum gegenseitigen Betrieb von Zügen 
aus einem Staat auf dem Netz eines 
anderen Staates erscheinen dabei un-
erlässlich. 

Ein Teil dieser Vereinbarungen wird 
sich mit der Sicherheit der Eisenbahn-
systeme befassen müssen, wenn In-
frastrukturbetreiber dazu angehalten 
sind, mit verschiedenen Eisenbahn-
unternehmen zusammenzuarbeiten. 
Unkoordinierte bilaterale Abkommen 
wären in diesem Zusammenhang we-
nig hilfreich. Stattdessen sollten im 
Sinne der Effizienz auf zwischenstaat-
licher Ebene allgemeine Grundsätze 
und Vorschriften entwickelt werden. 
Hierdurch würde die Verknüpfung der 
nationalen Systeme zum Vorteil des 
internationalen Eisenbahnverkehrs in 
abgestimmter und koordinierter Wei-
se erfolgen können. Zu diesem Zweck 
hat das Sekretariat der OTIF einen 
neuen Anhang H zum COTIF entwor-
fen, der dem Revisionsausschuss in 
2018 vorgelegt wird.

Ziel und Anwendungsbereich 
des neuen Anhangs

Derzeitiger Anwendungsbereich der 
ATMF 

Ziel des neuen Anhangs ist es, allge-
meine Grundsätze und Pflichten für 
den grenzüberschreitenden Betrieb 
von Zügen für Staaten aufzustellen, 
die die APTU und ATMF bereits voll-
ständig anwenden.
Seit ihrer Konzipierung regeln die 
ATMF die Verfahren für die Zulassung 
von Eisenbahnfahrzeugen zum inter-
nationalen Verkehr, einschließlich der 
Bestimmung der auf diese Fahrzeuge 
anwendbaren Vorschriften und der 
Pflichten zur korrekten Verwendung 
und Instandhaltung der Fahrzeuge. 
Die Bestimmungen basieren auf und 

Die letzte Revision der ATMF fand in 
2014 statt und ist am 1. Juli 2015 in 
Kraft getreten. Auslöser der Revision 
war die wachsende technische Frei-
heit beim Bau von Fahrzeugen und 
insbesondere Güterwagen. Infolge 
der wachsenden Anzahl an funktiona-
len Anforderungen in der ETV Güter-
wagen zur Förderung der Innovation, 
kann nicht länger sicher davon aus-
gegangen werden, dass alle Güterwa-
genarten sicher zusammengekuppelt 
und gemeinsam in einem Zug betrie-
ben werden können. Mit der Revision 
der ATMF sollte daher die Zuständig-
keit für die Zugbildung und die kor-
rekte Verwendung von Fahrzeugen 
geklärt werden. So ist Artikel 15a ent-
standen, der die jeweiligen Pflichten 
der Eisenbahnunternehmen, Halter 
und Infrastrukturbetreiber einander 
gegenüber regelt. Dieser neue Artikel 
15a legt gemeinsam mit Artikel 15 zu 
den Pflichten der für die Instandhal-
tung zuständigen Stellen die rechtli-
chen Anforderungen fest, mit denen 
sichergestellt wird, dass:

•  jedem Fahrzeug eine für die In-
standhaltung zuständige Stelle 
(ECM) zugewiesen ist, welche die 
Verantwortung für den guten In-
standhaltungszustand des Fahr-
zeugs trägt;

entsprechen denen zum Eisenbahn-
system der Europäischen Union.

| EISENBAHNTECHNIKENTWICKLUNGEN IM EISENBAHNRECHT 
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Vorgeschlagener Anwendungsbereich 
des neuen Anhangs H

Interoperabilität über die EU hinaus

Auf der Generalversammlung 2015 
hat der Generalsekretär die Idee 
propagiert, im COTIF eine rechtliche 
Grundlage dafür zu schaffen, die Inter-                                                                
operabilität auch über die EU hinaus 
zu fördern. Interoperabilität bedeutet 
in diesem Zusammenhang die siche-
re und ununterbrochene Bewegung 
von Zügen auf und zwischen Eisen-
bahnsystemen benachbarter Staa-
ten. Eisenbahnunternehmen wären 
dann praktisch in der Lage, einen voll-
ständigen Zug von seinem Abgangs-
ort in einem Staat bis zu seinem 
Bestimmungsort in einem anderen 
Staat zu betreiben, ohne dass dieser 
aus technischen oder betrieblichen 
Gründen an der/den Grenze(n) anhal-
ten müsste.

In Übereinstimmung mit den Diskus-
sionen, die mit Partnerorganisationen 
und im Fachausschuss für technische 
Fragen geführt wurden, schlägt das 
Sekretariat vor, die Interoperabilität 
über die EU hinaus anhand folgender 
zwei Parallelpfade zu verfolgen:
•  Den Vorschriften zu Sicherheit und 

Betrieb, die insbesondere Eisen-
bahnunternehmen und Infrastruk-
turbetreiber betreffen, um den 

Zur Förderung der Interoperabilität 
über die EU hinaus sollten Vorschrif-
ten entwickelt werden, die in Ergän-
zung der ATMF angewendet werden 
können. Während die ATMF die Zulas-
sung und Verwendung von Fahrzeugen 
im internationalen Verkehr regeln, 

sollte der neue Anhang den Betrieb 
von Zügen abdecken, gebildet aus 
Fahrzeugen, die ihrerseits wiederum 
den ATMF unterliegen. Die Bestim-
mungen des neuen Anhangs basieren 
auf folgenden Grundsätzen:

Der neue Anhang sollte nur von Staa-
ten angewendet werden, deren Ei-
senbahnsystem und anwendbares 
Eisenbahnrecht sich nach den ATMF 
richten. Dabei würde z. B. die Annah-
me zugrunde gelegt werden, dass 
alle Fahrzeuge eines Zuges über eine 
Betriebszulassung und zugewiesene 
ECM verfügen. Die Anwendung des 
neuen Anhangs würde bedeuten, dass

•  alle Pflichten mit Blick auf die Eisen-
bahnsicherheit klar vergeben sind;

•  das Eisenbahnsystem so organisiert 
ist, dass der Infrastrukturbetreiber 
im Sinne der ATMF mit verschiede-
nen Eisenbahnunternehmen zusam-
menarbeiten muss;

•  die auf Eisenbahnunternehmen und 
Infrastrukturbetreiber anwendbaren 
Sicherheits- und Betriebsvorschrif-
ten öffentlich zugänglich sind;

•  ein Verfahren für die Sicherheitszer-
tifizierung von Eisenbahnunterneh-
men besteht; 

•  alle Eisenbahnunternehmen und 
der/die Infrastrukturbetreiber über 
Sicherheitsmanagementsysteme 
verfügen, die von staatlicher Seite 
zu überwachen sind.

Unbeschadet der sich aus den ATMF 
für Halter und ECM ergebenden Pflich-
ten wären Eisenbahnunternehmen 
und Infrastrukturbetreiber gemeinsam 
für den sicheren Betrieb von Zügen 
zuständig, jeder innerhalb eines klar 
abgesteckten Rahmens.

Der Fachausschuss für technische 
Fragen wäre für die Harmonisierung 
der Vorschriften in folgenden Berei-
chen zuständig:
•  Sicherheit und Betrieb von Zügen im 

internationalen Verkehr;
•  Vorschriften über die von Eisen-

bahnunternehmen und Infrastruk-
turbetreibern zu unterhaltenden 
Sicherheitsmanagementsysteme 
und Kontrolle ihrer korrekten Anwen-
dung;

•  die ECM für Güterwagen in Überein-
stimmung mit ATMF-Anlage A zerti-
fiziert sind;

•  alle Fahrzeuge im Zugverband unter 
der Aufsicht des Eisenbahnunter-
nehmens innerhalb ihrer Nutzungs-
bedingungen und -beschränkungen 
verwendet werden;

•  die Züge vom Eisenbahnunterneh-
men so gebildet werden, dass ihr 
sicherer Betrieb gewährleistet ist;

•  Züge nur auf kompatibler Infra-
struktur betrieben werden, wofür 
das Eisenbahnunternehmen die 
Verantwortung trägt.

Die ATMF beinhalten alle notwendi-
gen Elemente dafür, dass nicht nur 
Fahrzeuge, sondern auch in einem 
Staat gebildete Züge in anderen 
Staaten nicht in Frage gestellt wer-
den müssen. Der eigentliche Betrieb 
der Züge liegt dabei nicht im Anwen-
dungsbereich der ATMF.

sicheren Betrieb von Zügen zu ge-
währleisten; dazu gehört auch die 
Zertifizierung und Überwachung von 
Eisenbahnunternehmen und die 
Zertifizierung von ECM für Güterwa-
gen. 

•  Den Schienennetz-Zugangsbedin-
gungen, die regeln, unter welchen 
Bedingungen ein Eisenbahnunter-
nehmen seine Züge in einem Staat 
betreiben kann, einschließlich u. a. 
Erteilung von Genehmigungen, Ent-
gelten und Fahrwegszuweisung.

Das Sekretariat der OTIF schlägt vor, 
beide Themen getrennt voneinander 
zu betrachten. Dieser Artikel widmet 
sich dem ersten Thema. Thema zwei 
sollte separat analysiert werden, um 
zunächst zu ermitteln, inwieweit es 
nötig und machbar ist. Grund für die 
Trennung der beiden Punkte ist, dass 
der erste unabhängig vom zweiten ge-
regelt werden kann. 

Auch ohne international festgelegte 
Schienennetz-Zugangsbedingungen 
können Staaten eigenständig oder 
in bi- bzw. multilateralen Abkommen 
Zugangsbedingungen für ihre Netze 
festlegen. Es wäre auch kein Prob-
lem, wenn ein Staat verschiedene 
Zugangsabkommen mit diversen 
Nachbarstaaten abschließt. Aller-
dings hätte in diesen Fällen ein har-
monisierter Sicherheitsrahmen einen 
eindeutigen Mehrwert. 

Der sicherheits- und betriebsbezoge-
ne Ansatz sollte so weit wie möglich 
harmonisiert sein, um ein modernes 
und effizientes Sicherheitskonzept 
entwickeln und die Verbreitung ver-
schiedener, miteinander inkompatib-
ler Sicherheitskonzepte verhindern zu 
können.

| EISENBAHNTECHNIKENTWICKLUNGEN IM EISENBAHNRECHT 
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In der Praxis hängt der grenzüber-
schreitende Betrieb von Zügen nicht 
nur von den im neuen Anhang festge-
legten technischen und sicherheits-
bezogenen Elementen ab, sondern 

Nächste Schritte auf dem 
Weg zur Vervollständigung des 
interoperabilitätsrahmens

Planung und Umsetzung

auch von den Zugangsmöglichkeiten 
und -bedingungen eines Eisenbah-
nunternehmens zum Schienennetz 
eines Staates. Diese als Zugangsbe-
dingungen bezeichneten Vorschriften 
werden nicht Teil des neuen Anhangs 
H sein. 
Die Zugangsbedingungen sollten fol-
gende Elemente umfassen:

•  kohärente Bedingungen für den Zu-
gang zum Netz,

•  die Möglichkeit für ausländische 
Eisenbahnunternehmen, auf dem 
Netz Betrieb zu führen,

•  öffentlich verfügbare Trassenpreise 
und Schienennetz-Nutzungsbedin-
gungen,

•  einen einheitlichen Zugang zu we-
sentlichen Einrichtungen, 

•  die Haftung der Eisenbahnunter-
nehmen im Rahmen einer interna-
tionalen Verkehrsleistung, 

•  Versicherungsanforderungen und 
-bedingungen.

Auch ohne international abgestimm-
te Zugangsbedingungen mag es im 
Interesse der Staaten liegen, den 
Betrieb internationaler Züge auf ih-
ren Netzen zu fördern, einschließlich 
des Zugangs zu den für diese Leis-
tung notwendigen Einrichtungen und 
Diensten. Dies könnten die Staaten 
in bi- oder multilateralem Rahmen 
tun. Auf diese Weise könnte Intero-
perabilität auch ohne auf Ebene des 
COTIF harmonisierte Zugangsbedin-
gungen erreicht werden. Das Sekre-
tariat der OTIF wird die erste Diskus-
sion zu den Zugangsbedingungen im 
Revisionsausschuss 2018 mittels 
eines zum Thema verfassten Doku-
ments anstoßen.

Bas Leermakers

Das Interoperabilitätsthema wurde im 
Fachausschuss für technische Fragen 
2016 präsentiert und diskutiert. Dort 
wurde das Konzept prinzipiell gutge-
heißen und die ständige Arbeitsgrup-
pe mit seiner Weiterentwicklung be-
auftragt. Das Ergebnis der Arbeiten 
liegt nun Form des neuen Anhangs-
entwurfes vor. 

In diesem Zusammenhang kann der 
vorgeschlagene neue Anhang mit sei-
nen Vorschriften zu Sicherheit und Be-
trieb auch ohne gänzlich harmonisier-
te Zugangsbedingungen sehr nützlich 
sein. Die verschiedenen Netzzugangs-
modelle, basierend auf einem offenen 
oder restriktiveren Markt, würden von 
einer harmonisierten Herangehenswei-
se an sicherheits- und betriebsbezoge-
ne Pflichten profitieren.

Schienennetz-Zugangsbedingungen 
können von jedem Staat individuell 
oder durch bi- bzw. multilaterale Ab-
kommen zwischen Staaten festgelegt 
werden. Der internationale Betrieb von 
Zügen kann auch dann möglich sein, 
wenn die Zugangsbedingungen nicht 
vollständig harmonisiert sind.

Dieser Entwurf ist vom Fachaus-
schuss für technische Fragen am 13. 
und 14. Juni 2017 überarbeitet und 
angenommen worden. Im Anschluss 
daran wurde er dem Revisionsaus-
schuss zu seiner 26. Tagung unter-
breitet, die vom 27. Februar bis zum 
1. März 2018 stattfinden wird. Für die 
endgültige Annahme eines neuen An-
hangs bedarf es eines Beschlusses 
der Generalversammlung, die für den 
Herbst 2018 angesetzt ist. 

Sollte die Generalversammlung den 
neuen Anhang annehmen, müssen 
gemäß Artikel 33 § 4 COTIF zwei 
Drittel der Mitgliedstaaten den Be-
schluss der Generalversammlung ge-
nehmigen, bevor der Anhang in Kraft 
treten kann. Erfahrungsgemäß kann 
dieser Prozess mehrere Jahre in An-
spruch nehmen. 

Sobald der neue Anhang dann ange-
nommen und genehmigt ist, müssen 
die Staaten, die ihn anwenden, über 
eine Behörde zur Ausstellung von Si-
cherheitsbescheinigungen an Eisen-
bahnunternehmen sowie über eine 
Behörde für die Überwachung verfü-
gen, wobei eine einzige Behörde auch 
beide Aufgaben wahrnehmen kann. 
Da der neue Anhang mit den allge-
meinen Grundsätzen der Eisenbahn-
sicherheit der Europäischen Union 
harmonisiert sein wird, verfügen EU-
Recht anwendende Staaten bereits 
über diese Stellen.

Vorteile des neuen Anhangs  

•  Sicherheitszertifizierung von Eisen-
bahnunternehmen;

•  Überwachung der Sicherheitsma-
nagementsysteme durch die oder 
im Auftrag der Staaten.

Neben dem neuen Anhang müsste 
auch das Grundübereinkommen über-
arbeitet werden; es müssten Verweise 
auf den neuen Anhang aufgenommen 
sowie Zuständigkeiten und Verfahren 
für seine Änderung festgelegt werden.

| EISENBAHNTECHNIKENTWICKLUNGEN IM EISENBAHNRECHT 
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ZUSAMMENFASSUNG AUS DEN ERA WORKSHOPS ZUR ZULASSUNG 
VON EISENBAHNFAHRZEUGEN UND AUSWIRKUNGEN IM COTIF

Die Notwendigkeit der Workshops resultiert aus der europäischen Interoperabilitäts-Richtlinie 
797/2016. 

Der Artikel stellt eine Übersicht der Anforderungen und Inhalte der Workshops bzgl. der Fahr-
zeugzulassung dar. Der Artikel zeigt zudem aktuelle Diskussionspunkte und Konsequenzen 
für die technischen Anhänge des COTIF auf.

Mit der Veröffentlichung der 
„technischen Säule“ des 4. 
Eisenbahnpaketes ist mitunter 

auf europäischer Ebene beschlossen 
worden, dass ein Teil der Zulassung 
von Eisenbahnfahrzeugen durch die 
Eisenbahnagentur der Europäischen 
Union (ERA) übernommen wird. Die 
Rechtsakte zur „technischen Säule“ 
sind am 15. Juni 2016 in Kraft ge-
treten. In der Zeitschriften-Ausgabe 
124/2016 wurde davon berichtet.

Im Rahmen dessen wurde im Novem-
ber dieses Jahres ein Durchführungs-
rechtsakt durch den RISC1 -Ausschuss 
verabschiedet. Diese Verordnung mit 
den „Praktischen Regelungen“ bildet 
die legale Basis für den Zulassungs-
prozess von Eisenbahnfahrzeugen. Sie 
ist in all ihren Teilen verbindlich und 
gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat 
der EU.

Die Notwendigkeit resultierte aus der 
europäischen Interoperabilitäts-Richt-
linie 797/2016. 
In Artikel 21.9 ist genannt, dass bis  
zum 16. Juni 2018 die EU-Kommissi-
on mittels Durchführungsrechtsakten 
praktische Regelungen erlässt.
Darin soll festgelegt sein:  
•  in welcher Weise der Antragsteller 

die in diesem Artikel festgelegten 
Anforderungen an die Genehmigung 
für das Inverkehrbringen von Fahr-
zeugen und an die Typgenehmigung 
für Fahrzeuge zu erfüllen hat und 
welche Unterlagen vorzulegen sind;

•  die Einzelheiten des Genehmigungs-
verfahrens wie etwa die Verfahrens-
stufen und zeitliche Vorgaben für 

jede Stufe des Verfahrens;
•  in welcher Weise die in diesem Arti-

kel festgelegten Anforderungen von 
der ERA und der nationalen Sicher-
heitsbehörde auf den verschiedenen 
Stufen des Antrags- und Genehmi-
gungsverfahrens einschließlich bei 
der Bewertung der Dossiers der An-
tragsteller zu erfüllen sind.

Als Ergänzung zu diesem Durch-
führungsakt wird durch die ERA ein 
Leitfaden veröffentlicht werden. Der 
Leitfaden soll den Prozess der Fahr-
zeugzulassung zwischen den Akteuren 
näher erläutern und ergänzt die Ver-
ordnung (Durchführungsakt).

Mit diesen Workshops begann die ERA 
bereits im Jahr 2015. An diesen Work-
shops nehmen alle namhaften Orga-
nisationen und Behörden der EU teil. 
Die Fertigstellung des Leitfadens ist 
für Frühjahr 2018 anvisiert.

Zum anderen gibt es im Rahmen die-
ser Workshops Untergruppen, welche 
sich mit den ergänzenden Themen be-
schäftigen:
•  OSS – „One-Stop Shop“ als zentrale 

Anlaufstelle für den Dokumenten-
austausch.

•  CSM RA – Anwendung gemeinsamer 
Sicherheitsmethoden im Rahmen 
des Anforderungserfassungsprozes-
ses (requirements capture process), 
bei Änderungen im „Eisenbahnsys-
tem“ bzw. falls in einer TSI gefordert.

•  Templates – Ausarbeitung von ein-
heitlichen Prüferklärungen mit den 
Neuerungen die das  4. Eisenbahn-
paket mit sich bringt.

Die Auswirkungen der Durchführungs-
rechtsakte und der „Praktischen Re-
gelungen“ werden weiterhin durch 
das OTIF-Sekretariat im Rahmen der 
Arbeitsgruppe „WG TECH“ analysiert. 
Auch weiterhin nimmt das OTIF-Se-
kretariat direkt an den Workshops zur 
Ausarbeitung der „Praktischen Rege-
lungen“teil.

Dem Revisionsausschuss, welcher 
sich in Bern vom 27.2.2018-1.3.2018 
trifft, werden bereits erste Auswirkun-
gen des 4. Eisenbahnpaketes zur Ent-
scheidung vorgelegt. Die Änderungen 
betreffen die beiden technischen An-
hänge APTU und ATMF des Überein-
kommens.
Diese Änderungen wurden in Zusam-
menarbeit mit der EU-Kommission aus-
gearbeitet und in den WG TECH Treffen 
sowie im CTE 10 mit den Vertretern 
der Mitgliedstaaten abgestimmt.

Weitere aktuell diskutierte Auswirkun-
gen aus dem 4. Eisenbahnpaket sind, 
dass gemäß der heutigen Definition in 
Artikel 5 des Anhangs ATMF auch die 
nationale Sicherheitsbehörde der Eu-
ropäischen Union als eine für die tech-
nische Zulassung zuständige Behörde 
agieren kann. Da jedoch mit dem ver-
abschiedetem 4. Eisenbahnpaket ein 
Teil der Zulassung an die ERA als Zu-
ständigkeit abgegeben wird, muss die 
Europäische Union entscheiden, und 
an den Generalsekretär des OTIF-Se-
kretariats notifizieren,  ob die ERA 
auch die Kompetenz gemeinschaftlich 
im COTIF übernimmt oder aber Artikel 
5 weiter so bestehen bleiben soll.

1 Ausschuss für Eisenbahninteroperabilität und -sicherheit

Margarethe Koschmider
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51. TAGUNG DES UN-EXPERTENUNTERAUSSCHUSSES FÜR DIE 
BEFÖRDERUNG GEFÄHRLICHER GÜTER (GENF, 3. BIS 7. JULI 2017)

Die 51. Tagung des UN-Expertenunterausschusses war die erste Sitzung des Bienniums 
2017/2018. Zu vielen Themen fand daher lediglich eine erste Diskussion statt, deren Ergeb-
nisse in überarbeiteten Anträgen zu berücksichtigen sind. Nach dem Ende des Bienniums 
werden die Beschlüsse des UN-Expertenunterausschusses im Rahmen der Harmonisierung 
des RID/ADR/ADN mit den UN-Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter von der 
OTIF in die Ausgabe 2021 des RID und der UNECE in die Ausgabe 2021 des ADR und des 
ADN übernommen.

Bei dieser ersten Sitzung des Bien-
niums 2017/2018 wurden nur we-
nige endgültige Entscheidungen 
getroffen. Die meisten Beschlüsse 
können in den drei weiteren Tagun-
gen des Bienniums erneut aufge-
griffen werden.

Hauptdiskussionspunkte waren die 
Klassifizierung und Verpackung kli-
nischer Abfälle sowie die Klarstel-
lung verschiedener Interpretations-
fragen.

Vom 3. bis 7. Juli 2017 fand un-
ter dem Vorsitz von Herrn Duane 
Pfund (Vereinigte Staaten von 

Amerika) die 51. Tagung des UN-Ex-
pertenunterausschusses für die Be-
förderung gefährlicher Güter statt, bei 
der 23 stimmberechtigte Staaten, 3 
Beobachterstaaten, 6 Regierungsor-
ganisationen und 30 Nichtregierungs-
organisationen vertreten waren. Da 
alle Beschlüsse des UN-Expertenun-
terausschusses Auswirkungen auf die 
Gefahrgutvorschriften der einzelnen 
Verkehrsträger haben, war auch die 
Zwischenstaatliche Organisation für 
den internationalen Eisenbahnverkehr 
(OTIF) als Verkehrsträgerorganisation 
vertreten.

Nachfolgend werden einige interes-
sante, in dieser Sitzung behandelte 
Themen erläutert.

Vor dem Hintergrund der Zunahme 
des elektronischen Handels und des 
direkten Postversands von Waren an 
den Verbraucher hatte die Schweiz 
einen Antrag auf Vereinfachung der 
Beförderungsvorschriften für UN 
0337 Feuerwerkskörper vorgelegt. In 
Anlehnung an die Sondervorschrift 
364, die für Patronen für Waffen und 
Treibladungshülsen der UN-Nummern 
0012, 0014 und 0055 gilt, wurde die 
Aufnahme einer Sondervorschrift vor-
geschlagen, welche die Anwendung 
der Vorschriften für begrenzte Men-
gen des Kapitels 3.4 zulässt.

Die Sondervorschrift 375 stellt die 
umweltgefährdenden Stoffe der 
UN-Nummern 3077 und 3082 von der 
Anwendung der Vorschriften frei, wenn 
sie in Verpackungen mit einer Menge 
von höchstens 5 l oder einer Masse 

Explosivstoffe

Klassifizierungs- und 
Verpackungsfragen

Beförderung von Feuerwerkskörpern 
in kleinen Mengen

Freiwillige Anwendung von 
Freistellungen

Der UN-Expertenunterausschuss hat-
te bereits in der Vergangenheit vier 
Grundsätze entwickelt, die bei der 
Entwicklung von Vorschriften für die 
Beförderung von Gegenständen mit Ex-
plosivstoff in begrenzten Mengen her-
angezogen wurden:

•  die Gegenstände dürfen unabhängig 
von der Verpackung keine Explosion 
übertragen;

•  Eintragungen aus der Liste der ge-
fährlichen Güter mit hohem Gefah-
renpotential sind ausgeschlossen;

•  Gegenstände, die Gattungseintra-
gungen oder n.a.g.-Eintragungen 
zugeordnet sind, sind ausgeschlos-
sen;

•  die Gegenstände dürfen bei unab-
sichtlicher Auslösung nicht zu ge-
fährlichen Auswirkungen außerhalb 
des Versandstücks führen.

Es wurden Zweifel daran geäußert, 
dass Feuerwerkskörper allen genann-
ten Grundsätzen entsprechen. Darü-
ber hinaus wurde darauf hingewiesen, 
dass der Weltpostvertrag momentan 
den Versand von Feuerwerkskörpern 
ausschließe.

von höchstens 5 kg befördert wer-
den, vorausgesetzt, die Verpackungen 
entsprechen den allgemeinen Verpa-
ckungsvorschriften.

Viele Unternehmen befördern diese 
Stoffe im Rahmen einer Sendung ge-
leichzeitig in Verpackungen von weni-
ger als 5 l oder 5 kg und in größeren 
Verpackungen. Die unterschiedliche 
Behandlung dieser Verpackungen in 
Abhängigkeit davon, ob sie freigestellt 
sind oder den Vorschriften unterlie-
gen, führt auf allen Ebenen der Distri-
butionskette zu zusätzlichen Kosten, 
verbunden mit einer Anpassung der 
Informatiksysteme und des Logistik-
managements.

Darüber hinaus ist zu beobachten, 
dass verschiedene Kontrollbehörden 
davon ausgehen, dass Güter, die den 
Vorschriften nicht unterliegen, nicht 
als gefährliche Güter befördert wer-
den dürfen. Gefahrzettel, Großzettel 
und Kennzeichen müssten entfernt 
werden, um bei einem Unfall unver-
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hältnismäßige Notfallinterventionen 
zu vermeiden.

Bereits bei seiner 46. Sitzung befasste 
sich der UN-Expertenunterausschuss 
mit der Frage, ob es möglich sei, die 
gefährlichen Güter der UN-Nummern 
3077 und 3082 in Verpackungen von 
weniger als 5 l oder 5 kg auch ohne 
Anwendung der Freistellung durch die 
Sondervorschrift 375 zu befördern. 
Damals kam der UN-Expertenunter-
ausschuss zu dem Schluss, dass die 
Anwendung der Sondervorschrift op-
tional ist und der Absender sich ent-
scheiden kann, von der Freistellung 
keinen Gebrauch zu machen.

Der UN-Expertenunterausschuss muss-
te sich mit der gleichen Frage erneut 
befassen, da manche Delegationen 
der Ansicht waren, dass aus dem 
Wortlaut der Sondervorschrift 375 die 
Freiwilligkeit ihrer Anwendung nicht 
eindeutig hervorgehe. Außerdem stel-
le sich die Frage der Freiwilligkeit ihrer 
Anwendung auch bei allen anderen 
Freistellungen im Regelwerk.

Der UN-Expertenunterausschuss be-
stätigte erneut, dass eine Freistel-
lung im Regelwerk grundsätzlich eine 
Möglichkeit aber keine Verpflichtung 
darstellt. Da die meisten Delegatio-
nen der Meinung waren, dass eine 
Änderung des Wortlauts der Sonder-
vorschrift 375 zu Missverständnissen 
führen könnte und aufwändige Ände-
rungen bei vielen anderen Vorschrif-
ten mit sich ziehen würde, entschied 
der UN-Expertenunterausschuss den 
aktuellen Wortlaut der Sondervor-
schrift 375 beizubehalten.

Gemäß Sondervorschrift 366 unter-
liegen hergestellte Instrumente und 
Gegenstände, die höchstens 1 kg 
Quecksilber enthalten, nicht den Vor-
schriften. Für den Luftverkehr liegt der 
Grenzwert bei 15 g.

Diese Sondervorschrift wird hinsicht-
lich ihres Anwendungsbereichs unter-
schiedlich interpretiert. Deutschland 
interpretiert das Wort "enthalten" 

in dieser Sondervorschrift so, dass 
die Freistellung nur dann gilt, wenn 
das Quecksilber im Instrument oder 
Gegenstand eingeschlossen ist. Ins-
trumente oder Gegenstände, die bei 
der Übergabe zur Beförderung so be-
schädigt sind oder während der Beför-
derung in einem Ausmaß beschädigt 
werden, dass Quecksilber freigesetzt 
wird, werden nach Meinung Deutsch-
lands durch die Sondervorschrift nicht 
mehr erfasst.

Aus der Formulierung des Unterab-
schnitts 1.1.1.9 der UN-Modellvor-
schriften (Unterabschnitt 1.1.3.10 
des RID/ADR) kann abgeleitet werden, 
dass die Sondervorschrift 366 auch 
für Lampen gilt, die Quecksilber ent-
halten.

Gebrauchte Leuchtstofflampen, die 
Quecksilber enthalten, werden für 
Zwecke der Entsorgung oder des Recy-
clings oft unverpackt (z. B. in Gitter-
boxpaletten) befördert. Dabei können 
einige Leuchtstofflampen beschädigt 
und Quecksilber freigesetzt werden. 
Verschiedene Lampen können auch 
mit Quecksilber-Rückständen konta-
miniert sein. Aus diesen Gründen wur-
de in Deutschland die derzeitige recht-
liche Situation so interpretiert, dass 
nur unbeschädigte Lampen von der 
Sondervorschrift 366 freigestellt wer-
den und dass in allen übrigen Fällen 
die Freistellung des Unterabschnitts 
1.1.1.9 c) der UN-Modellvorschriften 
(1.1.3.10 des RID/ADR) Anwendung 
findet.

Die von Deutschland vorgeschlagene 
Ergänzung der Sondervorschrift 366, 
wonach beschädigte Instrumente 
oder Gegenstände in Außenverpa-
ckungen verpackt sein müssen, die 
ein Freisetzen des Inhalts unter nor-
malen Beförderungsbedingungen ver-
hindern, wurde kontrovers diskutiert.

Einige Delegierte waren der Meinung, 
dass die Quecksilbermengen im Falle 
von Leuchtstoffröhren sehr gering sei-
en, das Quecksilber sehr schnell ver-
dampfe, der Dampfdruck sehr gering 
sei und bei der Beförderung kein Risi-
ko der Exposition gegenüber giftigen 
Dämpfen bestehe. Andere Delegierte 

Interpretation der Sondervorschrift 366

Verpackungsanweisung P 410

Klassifizierung und Verpackung 
medizinischer Abfälle

Bereits im letzten Biennium hatte 
sich der UN-Expertenunterausschuss 
mit der Frage der Klassifizierung und 
Verpackung medizinischer Abfälle, die 
ansteckungsgefährliche Stoffe der Ka-
tegorie A enthalten, befasst.

Das Bedürfnis nach neuen Klassifizie-
rungs- und Verpackungsvorschriften 
für diese Stoffe entstand im Jahre 
2014 nach dem epidemischen Aus-
bruch von Ebola in Westafrika. Die 
nach der Verpackungsanweisung P 
620 zugelassenen Verpackungen wa-
ren nur für kleine Mengen der anste-
ckungsgefährlichen Stoffe der Katego-
rie A wie Kulturen oder Proben oder 
für kleine Mengen der klinischen Ab-
fälle ausgelegt worden und eigneten 
sich daher nicht für die großen Men-
gen der mit dem Ebola-Virus kontami-
nierten Abfälle. Diese kontaminierten 
Abfälle bestanden unter anderem aus 
den Schutzausrüstungen des medi-
zinischen Personals (Handschuhe, 
Schutzmasken, Schürzen), verschie-
denen Arten von saugfähigem Ma-
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vertraten jedoch die Ansicht, dass die 
Dämpfe inhalationstoxisch seien und 
deshalb ein Risiko bestehe.

Deutschland kündigte daraufhin an, 
seinen Antrag zu überarbeiten.

Das Sekretariat stellte fest, dass die 
Fußnote d) zur Verpackungsanweisung 
P 410, die festlegt, dass Säcke nur für 
Stoffe der Verpackungsgruppe II ver-
wendet werden dürfen, wenn ihre Be-
förderung in einem gedeckten Wagen/
Fahrzeug oder einem geschlossenen 
Container erfolgt, missverständlich 
formuliert sei. Diese Fußnote könnte 
auch so interpretiert werden, dass Sä-
cke für Stoffe der Verpackungsgruppe 
III nicht zugelassen seien.

Der UN-Expertenunterausschuss stimm-
te einer Neuformulierung der Fußnote 
zu.
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terial, Bettwäsche oder Bekleidung 
von Patienten. Um diese kritische 
Situation temporär zu lösen, initiier-
te Belgien damals eine multilaterale 
Sondervereinbarung für den Straßen-
verkehr (M 281), die die Verwendung 
geeigneterer Verpackungen und damit 
eine sichere Beförderung dieser Art 
von Abfällen ermöglichte.

Im Sinne einer nachhaltigen Lösung 
schlugen das Vereinigte Königreich 
und Kanada in einem gemeinsamen 
Antrag eine neue UN-Nummer vor, die 
nur für feste Abfälle aus medizinischer 
oder veterinärmedizinischer Behand-
lung von durch ansteckungsgefährli-
che Stoffe der Kategorie A infizierten 
Menschen oder Tiere verwendet wer-
den sollte. Die Verwendung dieser 
UN-Nummer für Abfälle, die aus bio-
logischer Forschung stammen, oder 
für flüssige Abfälle wird ausdrücklich 
ausgeschlossen.

Darüber hinaus wurden zwei neue 
Verpackungsanweisungen für die Be-
förderung dieser Art von Abfällen vor-
geschlagen, die auf gewöhnliche und 
damit im Krisenfall schnell verfügbare 
Verpackungen gemäß Kapitel 6.1 bzw. 
Großverpackungen gemäß Kapitel 6.6 
zurückgreifen. Beide Verpackungsan-
weisungen schreiben ein dreifaches 
Verpackungssystem vor, das aus ei-
ner Innen-, einer Zwischen- und einer 
Außenverpackung besteht. Im Gegen-
satz zu der im Kapitel 6.3 für Verpa-
ckungen für ansteckungsgefährliche 
Stoffe der Kategorie A vorgeschriebe-
nen Fallhöhe bei der Fallprüfung von 
9 m, sollte nach den neuen Verpa-
ckungsanweisungen die Fallhöhe von 
1,8 m (Mindestfallhöhe für gefährli-
che Stoffe der Verpackungsgruppe I) 
ausreichen. Die Durchstoßfestigkeit 
soll nur für Innenverpackungen, die 
scharfe oder spitze Gegenstände, wie 
Glasscherben oder Nadeln, enthalten, 
vorgeschrieben sein. Für die Innen- 
und Zwischenverpackungen sollte der 
Gebrauch von flexiblen Verpackungen, 
wie Kunststoffsäcke, zugelassen wer-
den. Da nur feste Stoffe und keine 
Flüssigkeiten befördert werden – ge-
ringe Mengen freier Flüssigkeit müs-
sen durch saugfähiges oder verfesti-
gendes Material gebunden werden –, 

UN 3536 Lithiumbatterien, in 
Güterbeförderungseinheiten eingebaut

Freistellung von Ladungsortungsein-
richtungen und Datensammlern

Auf Anfrage der Schweiz bestätig-
te der UN-Expertenunterausschuss, 
dass die in der UN-Nummer 3536 ge-
nannten Güterbeförderungseinheiten 
nicht nur Container, sondern, wie in 
der Begriffsbestimmung in Abschnitt 
1.2.1 erläutert, auch Fahrzeuge oder 
Güterwagen umfassen.

Der UN-Expertenunterausschuss er-
kannte die Notwendigkeit, auch in der 
für Lithiumbatterien der UN-Nummern 
3091 und 3481 geltenden Sondervor-
schrift 360 und in der für Fahrzeuge 
der UN-Nummern 3166 und 3171 
geltenden Sondervorschrift 388 eine 
Ergänzung in Bezug auf Lithiumbatteri-
en, die in Güterbeförderungseinheiten 
eingebaut sind, hinzuzufügen.

Ladungsortungseinrichtungen ermög-
lichen die Bestimmung des Ortes, 
an dem sich die Ladung zu einem 
bestimmten Zeitpunkt befindet. Ein-
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wurden die Druck- und Dichtheitsprü-
fungen zuerst nicht als notwendig an-
gesehen. Verschiedene Delegationen 
machten aber darauf aufmerksam, 
dass es sich bei dieser Art von Ab-
fällen oft um mit Flüssigkeiten durch-
tränkte feste Stoffe handelt und dass 
das Risiko des Freiwerdens der infi-
zierten Flüssigkeiten relativ hoch sein 
kann. Aus diesem Grund sollte die Au-
ßenverpackung in der Lage sein, flüs-
sige Stoffe zurückzuhalten.

Trotz langer Diskussion konnte aller-
dings noch kein vollständiger Konsens 
erzielt werden. Die von einer Arbeits-
gruppe überarbeiteten Vorschläge 
wurden jedoch vorläufig angenommen, 
da sie für die Gesundheitsbehörden 
geeignete Leitlinien für Krisenfälle, 
wie der Ebolafieber-Epidemie im Jahr 
2014, darstellen. Die Delegationen 
wurden gebeten, die Gesundheitsbe-
hörden ihrer Länder zu dem gefunde-
nen Kompromiss zu konsultieren.

fache Einrichtungen enthalten nur 
die Identifikationsnummer des Con-
tainers, die ausgelesen werden kann 
und dann mit der Position des Lesege-
rätes verknüpft wird. Höherwertigere 
Einrichtungen ermöglichen eine stän-
dige Positionsbestimmung und kön-
nen zusätzliche Sensoren haben, mit 
denen sich beispielsweise das Öffnen 
der Türen feststellen lässt. Die elek-
trische Energieversorgung wird bei 
vielen Ladungsortungseinrichtungen 
durch Lithiumbatterien sichergestellt.

Um zu vermeiden, dass Ladungs-
ortungseinrichtungen, die mit Lithi-
umbatterien betrieben werden, der 
UN-Nummer 3091 Lithium-Metall-Bat-
terien in Ausrüstungen oder 3481 
Lithium-Metall-Batterien in Ausrüs-
tungen zugeordnet werden müssen, 
schlug Deutschland die Aufnahme 
einer zusätzlichen Freistellung in Un-
terabschnitt 1.1.1.2 der UN-Modell-
vorschriften (Unterabschnitt 1.1.3.7 
RID/ADR) vor. Diese berücksichtigt 
neben den Ladungsortungseinrich-
tungen auch Datensammler, die für 
Verpackungen und Umverpackungen 
verwendet werden. Als Minimalanfor-
derungen wird die Erfüllung der Vor-
schriften des Absatzes 2.2.9.1.7 so-
wie der Schutz der Batterien durch ein 
Außengehäuse gefordert.

Da einige Delegationen Bedenken zu 
dieser Entscheidung äußerten, weil 
möglicherweise Widersprüche zu 
technischen Vorschriften und zu admi-
nistrativen Verfahren im Luftverkehr 
bestehen, entschied sich der UN-Ex-
pertenunterausschuss, die Ergänzung 
des Unterabschnitts 1.1.1.2 nur vor-
läufig anzunehmen. Auch müssen 
noch grundsätzliche Fragen der Nie-
derlande zum Anwendungsbereich der 
UN-Modellvorschriften beantwortet 
werden. Nach Ansicht der Niederlan-
de ist nämlich nicht klar, in welchem 
Ausmaß die UN-Modellvorschriften Re-
gel ungen bezüglich gefährlicher Stof-
fe und Gegenstände treffen können, 
die während der Beförderung benötigt 
werden und nicht Teil der Ladung sind. 
Neben den genannten Ladungsor-
tungseinrichtungen und Datensamm-
lern betreffe dies zum Beispiel auch 
Rechner oder Reinigungsprodukte.
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Kennzeichnung und 
Bezettelung

Nächste Tagung

In die 18. Ausgabe der UN-Modellvor-
schriften (RID/ADR/ADN 2015) wurden 
Präzisierungen hinsichtlich der Abmes-
sungen der Gefahrzettel und Kennzei-
chen vorgenommen. Unter anderem 
bezieht sich diese Präzisierung auf die 
Mindestbreite der Linie innerhalb des 
Rands der Raute, die seither 2 mm be-
tragen muss. Gleiches gilt für die rau-
tenförmigen Kennzeichen für UN 3245 
und UN 3373 und das Kennzeichen 
für begrenzte Mengen. Am 1. Januar 
2017 ist die Übergangsvorschrift, die 
eine Weiterverwendung von Gefahr-
zetteln, Großzetteln und Kennzeichen 
ermöglichte, ausgelaufen.

Jochen Conrad
Katarina Guricová

Für den Luftverkehr stellt diese Präzi-
sierung der Strichbreite ein Problem 
dar, weil nun Versandstücke zurück-
gewiesen werden, bei denen die Be-
grenzungslinie auf den Gefahrzetteln 
geringer als 2 mm ist.

Der Internationale Luftverkehrsver-
band (IATA) vertrat die Ansicht, dass 
diese Bestimmung nicht sicherheits-
relevant sei und wieder gelockert wer-
den sollte. Darüber hinaus würde die 
Begrenzungslinie durch diese Bestim-
mung gegenüber den eigentlichen 
Informationen des Gefahrzettels zu 
stark hervorgehoben.

Der UN-Expertenunterausschuss nahm 
die von IATA vorgeschlagene Erleichte-

rung an und bat die für die verkehrs-                                           
trägerspezifischen Vorschriften ver-
antwortlichen Organisationen, diese 
Änderung nachzuvollziehen. IATA wur-
de gebeten, für die nächste Sitzung 
die notwendigen Folgeänderungen, 
die an anderen Stellen der UN-Mo-
dellvorschriften erforderlich sind, zu 
unterbreiten.

Die 52. Tagung wird vom 27. Novem-
ber bis 6. Dezember 2017 in Genf 
stattfinden und wird die Arbeiten an 
der 21. überarbeiteten Ausgabe der 
UN-Modellvorschriften fortsetzen.

GEMEINSAME RID/ADR/ADN-TAGUNG (GENF, 19. BIS 29. SEPTEMBER 2017)

Vom 19. bis 29. September 2017 fand in Genf die letzte Gemeinsame RID/ADR/ADN-Tagung 
des Bienniums 2016/2017 statt. Allerdings werden auch bei der Frühjahrstagung im März 
2018 noch einige offene Fragen diskutiert werden können. 21 Staaten, die Europäische Union 
und das Komitee der Organisation für die Zusammenarbeit der Eisenbahnen (OSShD) sowie 
19 Nichtregierungsorganisationen waren an dieser Tagung vertreten. Die Demokratische Re-
publik Kongo nahm als Beobachter teil.

Die letzte Sitzung des Bienniums 
2016/2017 befasste sich in erster 
Linie mit der Harmonisierung des 
RID/ADR/ADN mit der 20. Ausga-
be der UN-Empfehlungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter. 
Neben der Behandlung weiterer Än-
derungsanträge und von Interpre-
tationsfragen traf die Gemeinsame 
Tagung eine Entscheidung für die 
Einführung alternativer Methoden 
für die wiederkehrende Prüfung 
von Gasflaschen. Für die Behand-
lung der zahlreichen Dokumente zu 
Tankfragen wurde wiederum eine 
Tank-Arbeitsgruppe eingesetzt, 
die parallel unter dem Vorsitz von 
Herrn Arne Bale (Vereinigtes König-
reich) tagte. Alle bei dieser Tagung 
getroffenen Entscheidungen sind 
für eine Inkraftsetzung zum 1. Ja-
nuar 2019 vorgesehen.

Harmonisierung des RID/
ADR/ADN mit den UN-
Empfehlungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter

Traditionell beschäftigt sich die 
Gemeinsame Tagung bei ihrer 
letzten Sitzung des Bienniums 

mit der Harmonisierung mit der neues-
ten (derzeit 20.) Ausgabe der UN-Emp-
fehlungen für die Beförderung gefähr-
licher Güter. Diese Arbeiten wurden 
von einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe vorbe-
reitet, die eine dreitägige Sitzung im 
April abgehalten hatte.

Im Zusammenhang mit diesen Har-
monisierungsarbeiten sind folgende 
Änderungen hervorzuheben, die in die 
Ausgabe 2019 des RID/ADR/ADN auf-
genommen werden.

Neben Einzeleintragungen für be-
stimmte Gegenstände, die gefährli-
che Güter enthalten, ist im RID/ADR/
ADN bisher eine Sammeleintragung 
(UN 3363 Gefährliche Güter in Ma-
schinen oder Gefährliche Güter in Ge-
räten) aufgeführt, die aber bisher im 
europäischen Landverkehr von den 
Gefahrgutvorschriften freigestellt ist. 
Dies führte dazu, dass diverse Gegen-
stände, die unterschiedlichste gefähr-
liche Stoffe in verschiedenen Mengen 
enthielten, dieser Sammeleintragung 
zugeordnet wurden, weil es in den 
meisten Fällen schwieriger war, diese 
Gegenstände der Eintragung zuzuord-
nen, die dem im Gerät enthaltenen ge-
fährlichen Stoff entsprach. Darüber hi-
naus war es nicht immer möglich, den 

Klassifizierung von Gegenständen, die 
gefährlicher Güter enthalten
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Neue Klassifizierungsvorschriften für 
die Klasse 8

Verpackungsanweisungen für beschä-
digte oder defekte Lithiumbatterien
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Gegenstand nach der Verpackungsan-
weisung zu verpacken, die für den im 
Gegenstand enthaltenen Stoff vorge-
sehen war. Die Eintragung UN 3363 
wurde damit zu einer Auffangeintra-
gung für Gegenstände, für welche die 
Entscheidung über die korrekte Zuord-
nung zu schwierig war.

Die Gemeinsame Tagung entschied, 
im RID/ADR insgesamt zwölf neue 
UN-Nummern für Gegenstände, die 
gefährliche Stoffe der einzelnen Ge-
fahrgutklassen enthalten, aufzuneh-
men. In der Konsequenz unterliegt die 
UN-Nummer 3363, die bisher von den 
Vorschriften freigestellt war, künftig 
den Vorschriften des RID/ADR, darf 
aber ausschließlich für Gegenstände 
verwendet werden, die nur gefährliche 
Stoffe im Rahmen der Grenzwerte für 
begrenzte Mengen enthalten. Für die 
UN-Nummer 3363 gelten aber nur 
grundlegende Vorschriften für die Ver-
packung, die übrigen Vorschriften des 
RID/ADR gelten dagegen nicht.

Die allgemeine Freistellungsvorschrift 
in Unterabschnitt 1.1.3.1 b), wonach 
im RID nicht näher bezeichnete Ma-
schinen oder Geräte, die in ihrem inne-
ren Aufbau oder in ihren Funktionsele-
menten gefährliche Güter enthalten, 
von den Vorschriften freigestellt sind, 
wird ebenfalls gestrichen. In Zusam-
menhang mit dieser Streichung wird 
eine Übergangsvorschrift von vier 
Jahren vorgesehen, um insbesondere 
unvorhergesehene Probleme zu ver-
meiden, da die Anzahl und Art der von 
der Aufhebung der Freistellung betrof-
fenen Gegenstände momentan nicht 
eingeschätzt werden kann.

Die zwölf neuen UN-Nummern sind 
nicht für Gegenstände anwendbar, 
welche Stoffe der Klasse 1, 6.2 oder 
7 enthalten.

In Kapitel 4.1 werden Verpackungs-
anweisungen für Verpackungen und 
Großverpackungen aufgenommen, 
wobei unter bestimmten Umständen 
auch eine unverpackte Beförderung 
zugelassen wird.

In Kapitel 5.2 wird ein besonderer 
Absatz für die Bezettelung von Gegen-

ständen aufgenommen, die sich nach 
den Haupt- und Nebengefahren der 
im Gegenstand enthaltenen gefähr-
lichen Stoffe orientiert. Gegebenen-
falls muss auch das Kennzeichen für 
Lithiumbatterien bzw. der Gefahrzettel 
nach Muster 9A angebracht werden.

Für die Beförderung beschädigter 
oder defekter Lithiumbatterien, die 
unter normalen Beförderungsbedin-
gungen zu einer schnellen Zerlegung, 
gefährlichen Reaktion, Flammenbil-
dung, gefährlichen Wärmeentwick-
lung oder einem gefährlichen Ausstoß 
giftiger, ätzender oder entzündbarer 
Gase oder Dämpfe neigen, müssen 
die Beförderungsbedingungen bisher 
von der zuständigen Behörde fest-
gelegt werden. Wegen der rasanten 
Entwicklungen im Bereich der Elek-
tromobilität und der zunehmenden 
Notwendigkeit, bei einem Unfall be-
schädigte Batterien zu befördern, 

Die Gemeinsame Tagung übernahm 
die neuen Klassifizierungsvorschriften 
für die Klasse 8 aus den UN-Modell-
vorschriften, mit denen auch eine wei-
testgehende Anpassung an den Text 
des Global harmonisierten Systems 
zur Einstufung und Kennzeichnung 
von Chemikalien (GHS) vorgenommen 
wurde.

Die neuen Klassifizierungsvorschrif-
ten enthalten insbesondere alterna-
tive Methoden für die Zuordnung von 
Gemischen zu Verpackungsgruppen, 
was in der Vergangenheit immer zu 
Schwierigkeiten auf Seiten der Indus-
trie geführt hatte. Für die Verwendung 
dieser alternativen Methoden kommt 
ein schrittweiser Ansatz in Abhängig-
keit von den zur Verfügung stehenden 
Daten zum Tragen, nach dem zunächst 
immer die zuverlässigste Methode zu 
betrachten ist. Dieses schrittweise 
Vorgehen soll ein angemessenes Si-
cherheitsniveau auch in Situationen 
gewährleisten, in denen verlässliche 
Daten nicht einfach zu erhalten sind.

Nach diesem Vorgehen müssen die 
bisherigen Kriterien für die Zuordnung 
von Verpackungsgruppen nur noch 
in den Fällen angewendet werden, 
in denen für das gesamte Gemisch 
Prüfdaten vorliegen. Liegen nur Daten 
zu ähnlichen Gemischen vor und ge-
nügen diese für die Einschätzung der 
Gefahren, darf eine Zuordnung nach 
bestimmten Übertragungsregeln erfol-
gen. In den Fällen, in denen nicht genü-
gend Daten zu ähnlichen Gemischen 
vorliegen, müssen die ätzenden Eigen-
schaften der einzelnen Bestandteile 
des Gemisches betrachtet werden. 
Die Zuordnung zu Verpackungsgrup-
pen erfolgt dann auf der Grundlage 
einer Berechnungsmethode.

Die Arbeitsgruppe für die Harmoni-
sierung des RID/ADR/ADN mit den 
UN-Modellvorschriften hatte festge-
stellt, dass das RID/ADR/ADN im Ge-
gensatz zu den UN-Modellvorschriften 
auch die Bestimmung enthält, dass 
der Klasse 8 auch Stoffe zuzuordnen 
sind, die erst in Kontakt mit Wasser 
ätzende flüssige Stoffe oder in Kon-
takt mit natürlicher Luftfeuchtigkeit 
ätzende Dämpfe oder Nebel bilden. 
Die Meinungen der Regierungsvertre-
ter zur Aufrechterhaltung dieses Un-
terschieds waren geteilt, auch konnte 
der europäische Chemieverband unter 
seinen Mitgliedern zu dieser Frage kei-
nen Konsens erzielen. Es wurde daher 
beschlossen, diesen Unterschied vor-
erst aufrechtzuerhalten, den UN-Ex-
pertenunterausschuss darüber zu in-
formieren und gegebenenfalls später 
auf die Frage zurückzukommen.

Der bisherige Absatz 2.2.8.1.9, wo-
nach Stoffe, Lösungen oder Gemi-
sche, die nach der Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 nicht als ätzend in Bezug 
auf die Haut oder Metall der Kategorie 
1 eingestuft sind, als nicht zur Klasse 
8 gehörige Stoffe angesehen werden 
können, wurde dagegen gestrichen, 
um zu verhindern, dass Mischungen, 
die die Kriterien für eine Ätzwirkung 
während der Beförderung erfüllen, 
freigestellt werden, obwohl sie den 
Gefahrgutvorschriften im See- oder 
Luftverkehr unterstellt sind.
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Tanks mit einem konkaven Abschnitt

Für Kennzeichen zu verwendende 
Sprachen

Austenitisch-ferritische rostfreie Stähle

Tankschildmuster für RID/ADR-Tanks

Fassungsraum eines Tankkörpers
Tanks

Neue Anträge
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wurden auf der Grundlage der bisher 
von den zuständigen Behörden fest-
gelegten Beförderungsbedingungen 
standardisierte Verpackungsanwei-
sungen entwickelt, um Einzelzulas-
sungen durch die zuständigen Be-
hörden auf weniger Transportfälle zu 
beschränken.

Verpackungen für solche Batterien 
müssen zusätzliche Leistungsanfor-
derungen erfüllen, die durch eine von 
der zuständigen Behörde festgelegte 
Prüfung überprüft werden müssen. 
Die Verpackungsanweisungen enthal-
ten darüber hinaus Kriterien, die für 
diese Prüfung herangezogen werden 
können.

Bei einer Sitzung der zuständigen 
CEN-Arbeitsgruppe wurde unter an-
derem darüber diskutiert, ob das mo-
mentan in der Norm EN 12972 (Tanks 
für die Beförderung gefährlicher Gü-
ter – Prüfung, Inspektion und Kenn-
zeichnung von Metalltanks) enthalte-
ne Tankschildmuster dort verbleiben 
oder in das RID/ADR überführt wer-
den sollte.

Ausgehend von dieser Diskussion 
hatte das Vereinigte Königreich der 
Gemeinsamen Tagung ein Dokument 
vorgelegt, in dem die Überführung 
des Tankschildmusters mit der Be-
gründung vorgeschlagen wurde, dass 
das RID/ADR in Kapitel 6.7 für ortsbe-
wegliche Tanks bereits solche Muster 
enthält. Auf der Grundlage des in der 
Norm enthaltenen Musters hatte das 
Vereinigte Königreich die Informatio-
nen zusammengestellt, die sowohl in 
Kapitel 6.8 RID/ADR als auch in der 
Norm EN 12972 oder nur in einem der 
beiden Texte gefordert sind. Darüber 
hinaus wurden weitere Informationen 
aufgeführt, die nützlich sein könnten.

Die Tank-Arbeitsgruppe begrüßte 
mehrheitlich die Aufnahme eines 
Tankschildmusters in Kapitel 6.8 
und bat den Vertreter des Vereinig-
ten Königreichs, seinen Antrag unter 
Berücksichtigung der vorgebrachten 
Kommentare zu überarbeiten. Das 
Tankschildmuster sollte nur bei Neu-
bauten verpflichtend vorgeschrieben 
werden, es sollte nur die Informatio-
nen nach Absatz 6.8.2.5.1 und nicht 
nach Absatz 6.8.2.5.2 enthalten, die 
einzelnen Zeilen auf dem Tankschild 
sollten nummeriert werden und die 
Seriennummer des Tanks und das 
Datum der erstmaligen Wasserdruck-
prüfung sollten zusätzlich hinter dem 
Tankschild für den Fall angegeben 
werden, dass das Tankschild verloren 
geht.

Bei den letzten Tagungen wurde über 
Querschnitte von Tanks diskutiert, die 
nicht vollständig kreisrund, elliptisch 
oder kofferartig sind (siehe Zeitschrift 
2/2017, S. 14). Die Tank-Arbeitsgrup-
pe vertrat dabei die Meinung, dass 
Tanks mit abweichenden Querschnit-
ten im RID/ADR zugelassen werden 
sollten, wenn ein gleichwertiges Si-
cherheitsniveau nachgewiesen wird. 
Die in den Vorschriften erwähnten 
zylindrischen, elliptischen und koffer-
artigen Querschnitte sollten lediglich 
als Beispiele angesehen werden, um 
die technische Entwicklung nicht zu 
behindern.

Die Niederlande legten für diese Ge-
meinsame Tagung nun einen Text-
vorschlag vor, der nur grundlegende 
Bedingungen für Abweichungen von 
den bisher zugelassenen Tankquer-
schnitten enthielt. Einzelheiten sollten 
in der Norm EN 13094 (Tanks für die 
Beförderung gefährlicher Güter – Me-
talltanks mit einem Betriebsdruck von 
höchstens 0,5 bar – Auslegung und 
Bau) geregelt werden.

Der Textvorschlag der Niederlande 
wurde vorläufig angenommen. Die 
WP.15 und der RID-Fachausschuss 
wurden gebeten, bei ihren Sitzungen 
im November 2017 über die endgülti-
ge Annahme zu entscheiden.

Der Abschnitt 6.8.2 lässt die Ver-
wendung austenitisch-ferritischer 
rostfreier Stähle für Tanks mit einem 

Das RID/ADR enthält verschiedene 
Vorschriften zu Kennzeichen, die auf 
Versandstücken anzubringen sind. 
Im Gegensatz zu den Vorschriften für 
das Beförderungspapier enthält das 
RID/ADR jedoch keine allgemeine 
Vorschrift, in welcher festgelegt wird, 

Prüfdruck von weniger als 10 bar zu. 
Für geschweißte Tanks für die ein 
Prüfdruck von mindestens 1 MPa 
(10 bar) vorgeschrieben ist, sowie 
für Tanks zur Beförderung tiefgekühlt 
verflüssigter Gase sind die zugelasse-
nen Stahlsorten in Absatz 6.8.5.1.2 
a) abschließend aufgeführt. Austeni-
tisch-ferritische Stähle sind dort mo-
mentan nicht erwähnt.

Die Gemeinsame Tagung stimmte der 
Aufnahme austenitisch-ferritischer 
Stähle in Absatz 6.8.5.1.2 a) zu, da 
durch die Einhaltung der Werkstoffan-
forderungen gemäß den Abschnitten 
6.8.2, 6.8.3 und 6.8.5 keine sicher-
heitstechnischen Bedenken beste-
hen.

Zum letzten Satz der Begriffsbe-
stimmung von „Fassungsraum eines 
Tankkörpers“, wonach Bereiche des 
Tankkörpers, die wegen ihrer Form 
oder ihres Baus nicht vollständig 
befüllt werden können, bei der Be-
stimmung des Fassungsraum nicht 
zu berücksichtigen sind, wurde eine 
Auslegungsfrage gestellt.

Die Gemeinsame Tagung bestätigte, 
dass beispielsweise bei „bananen-
förmigen“ Tanks, bei denen die oben 
liegenden Bereiche an den beiden 
Tankenden nicht befüllt werden kön-
nen, der verringerte Fassungsraum 
auf dem Tank anzugeben ist, d. h. die 
Menge, die in den Tank ohne Anwen-
dung eines Drucks eingefüllt werden 
kann. Zweck der Angabe des gerin-
geren Fassungsraums ist die Vermei-
dung eines Überfüllens des Tanks.
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Anforderungen an Großzettel

Übergangsvorschrift in Unterabschnitt 
1.6.1.30

In der Ausgabe 2015 des RID/ADR 
wurden die Anforderungen an Gefahr-
zettel präzisiert. Eine dieser Anforde-
rungen betrifft die Mindestbreite der 
Linie von 2 mm, die in einem Abstand 
von 5 mm zum Rand des Gefahrzet-
tels verläuft. Für die Umstellung der 
Gefahrzettel wurde in Unterabschnitt 
1.6.1.30 eine Übergangsfrist bis 30. 
Juni 2019 aufgenommen.

Frankreich hatte der Gemeinsamen 
Tagung einen Antrag vorgelegt, diese 
Übergangsfrist bis 30. Juni 2021 zu 
verlängern, um Vorräte von hochwerti-
gen laminierten Gefahrzetteln, bei de-
nen die Breite der Linie innerhalb der 
rautenförmigen Umrandung weniger 
als die neu vorgeschriebenen 2 mm 
beträgt, aufbrauchen zu können.

In der Diskussion wurde darauf hin-
gewiesen, dass mittlerweile beim 
UN-Expertenunterausschuss eine Lo-
ckerung dieser Bestimmung entschie-
den wurde, weil auch im Luftverkehr 
Probleme bei der Umsetzung dieser 
nicht sicherheitsrelevanten Bestim-
mung aufgetreten sind (siehe S. 18). 
Der UN-Expertenunterausschuss war 
der Ansicht, dass eine Mindestbreite 
für diese Linie nicht erforderlich ist, 
und hatte die für die verkehrsträger-
spezifischen Vorschriften zuständigen 
Organisationen aufgefordert, diese 
Anforderung zu streichen.

Umformte Flaschen haben ein be-
schichtetes geschweißtes Innen-
druckgefäß aus Stahl und ein Schutz-
gehäuse aus Schaumstoff, das nicht 
abnehmbar ist und mit dem Druckge-
fäß vollständig verbunden ist. Sie sind 
für die Beförderung von Flüssiggas 
der UN-Nummern 1011, 1075, 1965, 
1969 und 1978 ausgelegt. Etwa 4 
Millionen solcher Flaschen, die seit 
1997 hergestellt werden, befinden 
sich derzeit insbesondere in Belgien 
und Frankreich im Umlauf.

Der Korrosionsschutz der Stahlfla-
sche wird durch eine Lackierung und 
durch eine ausreichende Haftfes-
tigkeit des Schutzgehäuses auf der 
Stahlflasche sichergestellt. Umformte 
Flaschen verfügen über eine elektro-
nische Erkennungsmarke, durch die 
die in einer Datenbank hinterlegten 
Eigenschaften der Flasche zugäng-
lich gemacht werden. Anhand dieser 
Datenbank kann festgestellt werden, 
welche Flaschen zu einem Fertigungs-
los gehören.

Die Auslegungslebensdauer der ge-
schützten umformten Flasche ist mo-
mentan auf 30 Jahre festgelegt. Die-
se Lebensdauer kann jedoch alle fünf 
Jahre verlängert werden, sofern die im 
Rahmen der wiederkehrenden Prüfung 
durchgeführten Prüfungen zeigen, 
dass die Anhaftung des Polyurethans 
am Innengefäß weiterhin gegeben ist.

Wegen der speziellen Ausgestaltung 
dieser Flaschen sind die in Unterab-
schnitt 6.2.1.6 a) und d) des RID/ADR 
vorgeschriebenen Druckprüfungen 
und Sichtprüfungen des Druckgefä-
ßes im Rahmen der wiederkehrenden 
Prüfung ungeeignet, da weder die 
Feststellung kleinerer Undichtheiten 
noch die Sichtprüfung des Innenge-
fäßes auf dauerhafte volumetrische 
Ausdehnung wegen der nicht abnehm-
baren Umformung möglich ist. Auch 
kann eine Prüfung der äußeren Be-
schaffenheit des Druckgefäßes nicht 
durchgeführt werden, da die äußere 
Oberfläche aus Stahl nicht sichtbar 
ist.

Auch andere zerstörungsfreie Prüfun-
gen eignen sich nicht, weil beispiels-
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welche Sprachen für diese Kennzei-
chen verwendet werden sollten. Nur in 
wenigen besonderen Fällen wird hier-
zu eine Aussage getroffen, z. B. „von 
Zündquellen fernhalten“ bei schäum-
baren Polymerkügelchen der UN-Num-
mer 2211 und Kunststoffpressmi-
schungen der UN-Nummer 3314 und 
Angabe der offiziellen Benennung für 
die Beförderung auf Versandstücken 
mit Gütern der Klasse 1.

Um diese Frage zu lösen, schlug 
Schweden vor, für Kennzeichen eine 
ähnliche Vorschrift aufzunehmen, wie 
sie bereits für das Beförderungspapier 
existiert. Danach sollten die Angaben 
auf den Kennzeichen in der Sprache 
des Versandlandes und, wenn diese 
Sprache nicht Deutsch, Englisch oder 
Französisch ist, außerdem in einer 
dieser drei Sprachen vorgeschrieben 
werden, sofern nicht Vereinbarungen 
zwischen den von der Beförderung be-
rührten Ländern etwas anderes vorse-
hen.

In der Diskussion gingen die Meinun-
gen zu diesem Vorschlag auseinander. 
Während der Vorschlag von verschie-
denen Mitgliedstaaten befürwortet 
wurde, sahen andere Mitgliedstaaten 
keine merkliche Erhöhung der Sicher-
heit. Alternativ wurde vorgeschlagen, 
wie bei der Bezettelung radioaktiver 
Stoffe lediglich die englische Sprache 
zu verwenden. Es wurde auch daran 
erinnert, dass es immer möglich sei, 
die Frage im regionalen internationa-
len Verkehr zwischen gleichsprachigen 
Ländern durch multilaterale Sonder-
vereinbarungen zu regeln.

Schweden wird unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse dieser ersten Diskus-
sion der nächsten Gemeinsamen Ta-
gung einen neuen Antrag unterbreiten.

Vorschriften für die Witterungsbe-
ständigkeit bestehen momentan für 
Kennzeichen, Gefahrzettel und oran-
gefarbene Tafeln. Bei Großzetteln 
(Placards) und beim Kennzeichen für 
erwärmte Stoffe wird diesbezüglich 
keine Aussage getroffen.

Alternativmethoden für die wieder-
kehrende Prüfung

Berichte informeller 
Arbeitsgruppen

Die Gemeinsame Tagung nahm einen 
Antrag des Internationalen Eisenbahn-
verbands (UIC) an, für Großzettel und 
für das Kennzeichen für erwärmte 
Stoffe eine ähnliche Vorschrift wie 
für die orangefarbenen Tafeln aufzu-
nehmen, die neben der Witterungs-
beständigkeit eine dauerhafte Kenn-
zeichnung während der gesamten 
Beförderung fordert.
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Schlüssel

Beispiel einer umformten Flasche

1. Flaschenventilkappe
2. Flaschenventil
3. Angabe der Taramasse
4. Elektronische Erkennungsmarke
5. Schutzumformung
6. Zertifizierungskennzeichen, betriebliche Kennzeichen und Herstellungskennzeichen
7. beschichtete Stahlflasche
8. Identifizierungskennzeichen (UN-Nummer, Gefahrzettel usw.)
9. Nummer der Flasche und andere Kennzeichen
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weise bei der Ultraschallprüfung der 
Schaumstoff die Schallwellen absor-
biert, bei der Schallemissionsprüfung 
kein direkter Kontakt mit der Stahlfla-
sche hergestellt werden kann oder bei 
der Röntgenstrahlprüfung keine Lö-
cher mit einem Durchmesser kleiner 
als 200 μm oder Oberflächen- oder 
Lochfraßkorrosion festgestellt werden 
können.

Aus diesen Gründen wurden alterna-
tive Prüfmethoden entwickelt, die auf 
einer regelmäßigen Probenentnah-
me und einer zerstörenden Prüfung 
basieren. Nach einer Einsatzzeit von 
drei Jahren werden an diesen Proben 
Berstprüfungen, Haftfestigkeitsprü-
fungen sowie Abschäl- und Korros-
ionsprüfungen durchgeführt. Diese 
Prüfungen werden erstmalig drei Jah-
re nach Inbetriebnahme und danach 
alle fünf Jahre auf der Basis von Stich-
proben wiederholt.

Durch die Berstprüfung wird der Nach-
weis erbracht, dass die mechanische 
und strukturelle Unversehrtheit des 
Innengefäßes aufrecht erhalten wird. 
In gleicher Weise wird durch die Haft-
festigkeitsprüfung sowie die Abschäl- 
und Korrosionsprüfung nachgewiesen, 
dass an der Wand des Innengefäßes 
keine äußere Korrosion vorhanden ist. 
Die Haftfestigkeitsprüfung liefert den 
Nachweis, dass der Polyurethan-Werk-
stoff seine Haftfestigkeitseigenschaf-
ten über die Zeit beibehält und somit 
weiterhin die Antikorrosionsbeschich-
tung des Innengefäßes schützt. Mit 
der Abschälprüfung wird eine Sicht-
prüfung vorgenommen, dass keine 
Korrosion vorhanden ist.

Wenn die durchgeführten Prüfungen 
einen negativen Befund liefern, muss 
die betroffene Untergruppe umformter 
Flaschen, die anhand der elektroni-
schen Erkennungsmarke des geprüf-
ten Druckgefäßes festgestellt werden 
kann, ausgesondert werden und darf 
vorerst nicht für die Befüllung oder 
Verwendung freigegeben werden. Es 
müssen zusätzliche Prüfungen durch-
geführt werden, um die Grundursache 
des Versagens zu ermitteln. Wenn 
nicht nachgewiesen werden kann, 
dass die Grundursache auf die betrof- Beispiel einer Berstprüfung Beispiel einer Abschälprüfung
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fene Untergruppe des Eigentümers 
begrenzt ist, muss die zuständige Be-
hörde Maßnahmen in Bezug auf die 
gesamte Grundgesamtheit und even-
tuell andere Herstellungsjahre ergrei-
fen.

Mit dieser Entscheidung der Gemein-
samen Tagung wurden die Arbeiten in 
einer informellen Arbeitsgruppe, die 
seit 2013 zu diesem Thema getagt 
hatte, zum Abschluss gebracht. Das 
RID/ADR wird künftig allgemeine Vor-
schriften für den Ersatz bestimmter 
Prüfungen enthalten, wobei die De-
tails der Alternativmethoden in einer 
Sondervorschrift niedergelegt sind. 
Bevor in Zukunft eventuell weitere Al-
ternativmethoden zugelassen werden, 
müssen diese von der Gemeinsamen 
Tagung genehmigt werden.

Beispiel einer Haftfestigkeitsprüfung
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TAGUNGSKALENDER DER OTIF

Arbeitsgruppe „Tank- und 
Fahrzeugtechnik" des RID-
Fachausschusses

Zeitweilige Arbeitsgruppe zur Anlage 
2 zum SMGS „Vorschriften für die 
Beförderung gefährlicher Güter“

Arbeitsgruppe zu Checklisten für 
die Befüllung und Entleerung von 
Kesselwagen für flüssige Stoffe

WP. 30 Arbeitsgruppe 
„Zollfragen, die den Verkehr 
betreffen“

DATUM TAGUNGEN ORT

VERANSTALTUNGSKALENDER 2018

6. - 7. Februar Belgrad - Serbien
34. Sitzung der ständigen 
Arbeitsgruppe WG TECH

VERANSTALTUNGEN MIT BETEILIGUNG DER OTIF 2018

15. - 16. Januar

23. Januar

30. - 31. Januar

6. - 7. Februar

6. - 7. März

26. - 27. Februar

15. Februar

30. - 31. Januar

13. - 16. Februar

28. Februar - 1. März

6. - 9. Februar

Revisionsausschuss

Binnenverkehrsausschuss

34. Storck Symposium 2017

Ausschuss für Eisebahinteroper-
abilität und – sicherheit (RISC)

Arbeitsgruppe „Risiko und 
Gefahr"

Arbeitsgruppe Überarbeitung 
der TSI Lärm

Arbeitsgruppe „TSIs LOC&PAS“ 
and WAG

UIC-Expertengruppe „Be-
förderung gefährlicher Güter“

Arbeitsgruppe Europäisches 
Fahrzeugregister (EVR)

Gemeinsame RID/ADR/ADN-Tagung

Bern - Schweiz

Genf - Schweiz

Lille - Frankreich

Lille - Frankreich

Brüssel - Belgien

Lille - Frankreich

Luxemburg - Luxemburg

Hamburg - Deutschland

Lille - Frankreich

Hamburg - Deutschland

Warschau - Polen

Den Haag - Niederlande

Genf - Schweiz

Bern - Schweiz

DATUM TAGUNGEN ORG. ORT

27. Februar - 1. März

20. - 23. Februar

12. - 16. März

Internationaler 
Eisenbahnverband 

(UIC) und Rumänien 

Eisenbahnagentur 
der EU 

Eisenbahnagentur 
der EU 

Eisenbahnagentur 
der EU 

Eisenbahnagentur 
der EU 

Verlag ecomed 
Storck

Europäische    
Kommission

UNECE

UIP

OSShD

Niederlande

UNECE

UNECE

UIC

14. - 15. März Lille - Frankreich

Ausschuss CIM

Arbeitsgruppe ECM

Bern - Schweiz22. März CIT
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Gryphenhübeliweg 30    CH - 3006 Bern

Tel. : + 41 (0)31 359 10 10  |  Fax : + 41 (0)31 359 10 11  |  info@otif.org  |  www.otif.org

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wenn Sie sich für die vierteljährlich erscheinende Veröffentlichung der OTIF, 
die Zeitschrift für den internationalen Eisenbahnverkehr, anmelden möchten, 
senden Sie uns bitte eine E-Mail an folgende Adresse: media@otif.org

Es ist ebenfalls möglich, die Zeitschrift auf der Website der OTIF (www.otif.org) 
unter „Medien“ einzusehen. Wir bedanken uns für Ihre Treue und wünschen viel 
Spaß beim Lesen!

                  Die Redaktion


